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Notrufnummer
bei Wasserrohrbrüchen

0172/2315476

Gemeindeverwaltung
Ö� nungszeiten
Montag - Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich 16.00 - 18.30 Uhr

Weitere Termine sind nach telefonischer 
Vereinbarung möglich.

Kontakt
Telefonisch unter 07139/9306-0 oder 
per E-Mail: info@langenbrettach.de

9
Donnerstag, 4. März 2021www.langenbrettach.de

Mitteilungsblatt
der Gemeinde

99

Mitteilungsblatt
der Gemeinde

Bewegungstre� 
im Freien

Der Bewegungstre�  im Freien muss bis 
auf  Weiteres leider ausfallen.
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Landtagswahl Baden-Württemberg

Corona-Verhaltensmaßnahmen bei der  
Landtagswahl am 14.03.2021 

 
 
 
Wir möchten Sie hiermit auf folgende Infektionsschutzmaßnahmen hinweisen, die für den Besuch im 
Wahllokal gelten: 
 
 
 

Allgemeine Hygienemaßnahmen 
 

1. Im Wahllokal und im unmittelbaren Umgebungsbereich ist ein Mindestabstands von 1,5 m zu an-
deren Personen einzuhalten – bitte achten Sie auf die Bodenmarkierungen! 
 

2. Im Wahllokal und im unmittelbaren Umgebungsbereich ist das Tragen einer medizinischen Maske 
mit dem Standard FFP2 oder KN95/N95 oder einer OP-Maske vorgeschrieben 
 

3. Beachten Sie die Husten- und Nies-Etikette: Benutzung von Einmal-Taschentüchern auch zum Hus-
ten und Niesen; alternativ: Niesen oder Husten in die Ellenbogenbeuge 
 

4. Die Hände müssen beim Betreten und Verlassen  des Wahllokals desinfiziert werden 
 

5. Aus Hygienegründen sollte jeder Wähler einen eigenen Kugelschreiber mitbringen. 
 
 
 
 

Der Zutritt zum Wahllokal ist Personen untersagt, die: 
 

1. in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind 
 

2. typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, 
Störung des Geschmacks- oder Geruchssinn aufweisen 
 

3. entgegen §10a Absatz 3 Satz 1 der Corona VO keine Maske tragen, ohne dass eine Ausnahme nach 
§10a Absatz 3 Satz2 der Corona VO vorliegt, oder 
 

4. entgegen §10a Absatz 4 Nummer 1 ganz oder teilweise nicht zur Angabe ihrer Kontaktdaten be-
reit sind. 
 
 
 

Den Anweisungen der Wahlhelfer ist grundsätzlich Folge zu leisten. 
 

Wir bitten um Ihr Verständnis zu IHREM und UNSEREM Schutz! 

Woche für Woche ... AKTUELLES, INFORMATIVES
in Ihrem Mitteilungsblatt
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Geschlossen oder nicht möglich: 

 Antiquitätenhandel (geschlossen für den Publikumsverkehr) 
 Ateliers (geschlossen für den Publikumsverkehr) 
 Archive (Abhol- und Lieferdienste im wissenschaftlichen Bereich möglich) 
 Ausflugsschiffverkehr 
 Ausschank und Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum 
 Bandproben (erlaubt sind Bandproben mit dem eigenen Haushalt und einer 

weiteren Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört. Proben 
professioneller Ensembles sowie Bands, die auf Gewinnerzielung ausgerichtet 
sind, möglich.) 

 Bibliotheken (Abhol- und Lieferdienste im wissenschaftlichen Bereich möglich) 
 Bars 
 Blasmusik im Amateurbereich 
 Bordelle und Prostitutionsgewerbe 
 Busreisen zu touristischen Zwecken 
 Cafés (Angebote zum Mitnehmen erlaubt) 
 Campingplätze 
 Chorproben und Chorgesang 
 Einzelhandel (ausgenommen Lebensmitteleinzelhandel und Drogerien, Abhol- 

und Lieferdienste erlaubt) 
 Eisdielen (Angebote zum Mitnehmen erlaubt) 
 Elektrohandel 
 E-Zigarettenhandel 
 Fitness- und Sportstudios aller Art (Ausnahme für die Nutzung für den Reha-

Sport sowie Spitzen- oder Profisport)  
 Freizeitparks 
 Fußpflege (medizinisch notwendige Behandlungen erlaubt) 
 Gastronomie an Autobahnraststätten (Angebote zum Mitnehmen erlaubt) 
 Hotels und andere Übernachtungsangebote gegen Entgelt sowie 

unentgeltliche Wohnmobilstellplätze (Übernachtungen zu geschäftlichen oder 
dienstlichen Zwecken sowie in besonderen Härtefällen erlaubt, touristische 
Übernachtungen nicht erlaubt) 

 Imbisse (Angebote zum Mitnehmen erlaubt) 
 Jugendherbergen (Übernachtungen zu geschäftlichen oder dienstlichen 

Zwecken sowie in besonderen Härtefällen erlaubt, touristische 
Übernachtungen nicht erlaubt) 

Lockdown in Baden-Württemberg ab 1. März 2021 

Übersicht der geschlossenen und offenen Einrichtungen oder Aktivitäten 
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 Kantinen (Angebote zum Mitnehmen erlaubt) 
 Kanuverleihe 
 Kinos und Autokinos 
 Kioske (geschlossen für den Publikumsverkehr, Verkauf von zulässigen 

Sortimentsteilen möglich, z.B. Zeitungen, Zeitschriften, Lebensmittel oder 
Getränke zum Mitnehmen) 

 Kletterparks (drinnen und draußen) 
 Kosmetikstudios 
 Krabbelgruppen und Pekip-Kurse 
 Kultureinrichtungen 
 Massagesalons (medizinisch notwendige, physiotherapeutische Massage bleibt 

erlaubt)  
 Märkte (mit Ausnahme der Wochen- und Großmärkte, die der 

Grundversorgung dienen) 
 Minigolfanlagen 
 Möbelhäuser (Abhol- und Lieferdienste möglich) 
 Museen 
 Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen, auch private Anbieter 
 Opernhäuser 
 Pfandhäuser (An- oder Verkauf von Gegenständen) oder Goldankauf 
 Restaurants (Angebote zum Mitnehmen erlaubt) 
 Restpostenmärkte 
 Saunen und Thermen 
 Schwimm- und Spaßbäder (außer für die Nutzung für den Reha-Sport und 

Spitzen- oder Profisport)  
 Seilbahnen für touristische Fahrten 
 Selbsthilfegruppen (in Ausnahmefällen erlaubt, wenn zwingend erforderlich 

und unaufschiebbar)  
 Shisha-Bars 
 Skilifte und Gondeln 
 Spielbanken und Spielhallen 
 Sprachschulen (Online-Kurse sind erlaubt) 
 Sonnenstudios und Solarien 
 Souvenirläden 
 Tabakgeschäfte 
 Tanz- und Ballettschulen  
 Tattoo- und Piercingstudios  
 Theaterhäuser 
 Theaterproben im Amateurbereich (im Profibereich erlaubt) 
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 Vereinssportstätten 
 Volkshochschulen (Online-Kurse sind erlaubt) 
 Zirkusse 
 Zoologische und botanische Gärten sowie Tierparks 

Unter Hygieneauflagen geöffnet oder möglich: 

 Abholdienste im Einzelhandel, in Bibliotheken und Archiven (Click&Collect) 
nach vorheriger Bestellung möglich 

 Angeln (mit den Angehörigen des eigenen Haushaltes und einer weiteren 
Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört) 

 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, sofern sie nicht online durchgeführt 
werden können 

 Apotheken 
 Autovermietung und Carsharing-Angebote 
 Autowaschanlagen 
 Babyausstattungsfachmärkte 
 Bäckereien und Konditoreien (kein Verzehr oder Getränke vor Ort) 
 Banken und Sparkassen 
 Barbershops (nur Friseurdienstleistungen, keine Rasur oder Bartschneiden) 
 Bauhandwerk 
 Baumärkte (ausschließlich Verkauf von Pflanzen bzw. gartenbaulichen 

Erzeugnissen und des notwendigen Zubehörs, Abhol- und Lieferdienste für 
andere Waren möglich) 

 Baumschulen (ausschließlich Verkauf von Pflanzen bzw. gartenbaulichen 
Erzeugnissen und des notwendigen Zubehörs) 

 Berufliche Fortbildungen, soweit für eine konkrete Tätigkeit erforderlich und 
gesetzlich vorgeschrieben ist und nicht online durchgeführt werden können 

 Betonverarbeitende Betriebe 
 Blumenläden 
 Blutspende 
 Box- und Kampfsport (nur Spitzen- und Profisport) 
 Brennstoffhandel 
 Bürofachmärkte (nur Verkauf von Postartikeln und Schreibwaren) 
 Copyshops 
 Drogerien 
 Eheschließungen (unter Teilnahme von nicht mehr als fünf Personen) 
 Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke, einschließlich Direktvermarkter 
 Ergo- und Lerntherapie 
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 Ersatzteilhandel (für Fahrrad, Landmaschinen und Kraftfahrzeuge) 
 Fahrgemeinschaften zur Arbeit (mit den Angehörigen des eigenen Haushaltes 

und einer weiteren Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört) 
 Fahrradwerkstätten 
 Fahrschulen für die praktische Fahrausbildung und Fahrprüfung geöffnet. 

Theorieunterricht nur online erlaubt. 
 Fährverkehr 
 Friseurbetriebe (nur Friseurdienstleistungen, keine Rasur oder Bartschneiden) 
 Fotostudios (Verkauf von Sortiment möglich, wenn Dienstleistungstätigkeit 

überwiegt) 
 Fußpflege (nur medizinisch notwendige Behandlungen) 
 Gartenmärkte oder Gartencenter (ausschließlich Verkauf von Pflanzen bzw. 

gartenbaulichen Erzeugnissen und des notwendigen Zubehörs, Abhol- und 
Lieferdienste für andere Waren möglich) 

 Gastronomie an Autobahnraststätten für Berufskraftfahrer*innen 
 Gärtnereien (ausschließlich Verkauf von Pflanzen bzw. gartenbaulichen 

Erzeugnissen und des notwendigen Zubehörs, Abhol- und Lieferdienste für 
andere Waren möglich) 

 Geburtsvorbereitung und -nachbereitung 
 Gedenkstätten 
 Golfplätze (Weitläufige Anlagen im Freien dürfen auch von mehreren 

individualsportlich aktiven Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln 
genutzt werden. Voraussetzung für die Nutzung der Toiletten, Umkleiden und 
Duschen ist, dass sie nicht geteilt werden und Personen, die nicht gemeinsam 
sportlich aktiv sind, sich nicht begegnen.) 

 Gottesdienste, Bestattungen und andere religiöse Veranstaltungen 
 Großhandel 
 Gruppentherapien 
 Handwerksbetriebe (mit Ausnahme von einigen körpernahen Dienstleistungen, 

medizinisch notwenige Dienstleistungen erlaubt) 
 Hofläden 
 Hörgeräteakustiker 
 Hundeausführen und Hundesport (mit den Angehörigen des eigenen 

Haushaltes und einer weiteren Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört) 
 Hundesalons, Hundefriseure und ähnliche Einrichtungen der Tierpflege 

(kontaktarmes Übergeben des Hundes in einem fest definierten Zeitraum) 
 Kegelbahnen (nur für Spitzen- und Profisport) 
 Kfz-Werkstätten 
 Ladeparks und Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
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 Landmaschinenwerkstätten 
 Lkw-Waschanlagen 
 Logopädie 
 Lottoannahmestellen in Geschäften mit überwiegendem Anteil der erlaubten 

Waren (z.B. Lebensmittelmärkte) 
 Metzgereien (kein Verzehr oder Getränke vor Ort) 
 Musiktherapie 
 Optiker 
 Orthopädieschuhbetriebe 
 Osteopathie 
 Pendlerverkehr 
 Personal Training (nur 1:1 im Freien) 
 Pfandhäuser (zur Gewährung von Darlehen, gesichert durch 

Pfandgegenstände) 
 Physiotherapie 
 Psychotherapie 
 Poststellen und Paketdienste 
 Raiffeisenmärkte (ausschließlich Verkauf von Pflanzen bzw. gartenbaulichen 

Erzeugnissen und des notwendigen Zubehörs, Abhol- und Lieferdienste für 
andere Waren möglich) 

 Reformhäuser 
 Reinigungen und Waschsalons 
 Reisebüros 
 Reise- und Kundenzentren für den öffentlichen Verkehr 
 Reithallen (nur zur Bewegung des Tieres, wenn es keine Möglichkeit im Freien 

gibt und für den Spitzen- oder Profisport erlaubt) 
 Reitplätze im Freien (Weitläufige Anlagen dürfen auch von mehreren 

individualsportlich aktiven Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln 
genutzt werden. Voraussetzung für die Nutzung der Toiletten, Umkleiden und 
Duschen ist, dass sie nicht geteilt werden und Personen, die nicht gemeinsam 
sportlich aktiv sind, sich nicht begegnen. Reitunterricht zur im Einzelunterricht 
gestattet.) 

 Rehasport 
 Sanitätshäuser 
 Schießsport- und Schießsportanlagen im Freien (mit den Angehörigen des 

eigenen Haushaltes und einer weiteren Person, die nicht zum eigenen 
Haushalt gehört, bei dienstlichen Zwecken beim Spitzen- oder Profisport)  

 Schlüsseldienste 
 Sitzungen von kommunalen Gremien 
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 Skihänge (Skilifte und Gondeln geschlossen) 
 Spielplätze 
 Sprach- und Integrationskurse, sofern sie nicht online durchgeführt werden 

können 
 Supermärkte 
 Tafelläden 
 Tankstellen 
 Telefonshops für Reparatur, Austausch und Störungsbehebung 
 Tennishallen (nur Spitzen- oder Profisport) 
 Tennisplätze im Freien (Weitläufige Anlagen dürfen auch von mehreren 

individualsportlich aktiven Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln 
genutzt werden. Voraussetzung für die Nutzung der Toiletten, Umkleiden und 
Duschen ist, dass sie nicht geteilt werden und Personen, die nicht gemeinsam 
sportlich aktiv sind, sich nicht begegnen.) 

 Taxigewerbe 
 Therapien mit Tieren 
 Tierbedarf- und Futtermittelmärkte 
 Tonstudios 
 Umzug in eine andere Wohnung (bei privat organisierten Umzügen gelten die 

Kontaktbeschränkungen, Ausnahmen durch örtliche Behörden möglich. Bei 
professionellen Umzügen gelten die Abstands- und Hygieneregelungen.)  

 Versicherungsbüros 
 Wahlkampfaktivitäten, wie Verteilung von Flyern, Plakatierungen oder 

Informationsstände nach behördlicher Genehmigung möglich 
 Wettvermittlungsstellen (nur Click&Collect, es gelten hierzu die Regeln des 

Einzelhandels) 
 Wettkampfsport- und training (nur Spitzen- oder Profisport) 
 Wochenmärkte 
 Wein- und Spirituosenhandel 
 Yogaunterricht (nur 1:1 im Freien) 
 Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf 
 

 
Stand: 26.02.2021 
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Apothekenbereitschaftsdienst 
Do. 4.3. Jagsttal-Apotheke, Züttlinger Str. 10/1, Möckmühl, 
 Tel. 06298/2296
 Schiller-Apotheke, Schillerstr. 65, Öhringen, 
 Tel. 07941/39404
Fr. 5.3. Apotheke am Feuersee, Hauptstr. 91, Bad Wimpfen, 
 Tel. 07063/7085
Sa. 6.3. Apotheke am Lindenplatz, Lindenplatz 3, Neuenstadt, 
 Tel. 07139/452070
So. 7.3. Neuberg-Apotheke, Hauptstr. 32, Oedheim, 
 Tel. 07136/20553
 Schloss-Apotheke, Hintere Straße 8, Neuenstein, 
 Tel. 07942/550
Mo. 8.3. Rats-Apotheke, Hauptstr. 13, 
 Bad Friedrichshall-Kochendorf, Tel. 07136/22340
 Hof-Apotheke, Marktplatz 9, Öhringen, Tel. 07941/2321
Di. 9.3. Engel-Apotheke, Marktstr. 37, Neckarsulm, 
 Tel. 07132/6182
 Kosmas-Apotheke, Hauptstr. 42, Pfedelbach, 
 Tel. 07941/3180
Mi. 10.3. Apotheke Neudenau, Neue Anlage 1, Neudenau, 
 Tel. 06264/92240
 Bahnhof-Apotheke, Bahnhofstr. 25, Öhringen, 
 Tel. 07941/8584
Weitere Notdienste können Sie in den nächsten Tag auf der Home-
page unter www.langenbrettach.de - Apothekennotdienst nachlesen.
Weitere Dienstbereitschaften unter Tel. 0800 00 22833 kostenfrei 
aus dem Festnetz, Tel. 22833 (Kosten max. 69 ct/Min) oder unter 
www.aponet.de oder unter www.langenbrettach.de

Telefonseelsorge Heilbronn 0800/1110111

Tag und Nacht für Sie zu sprechen

Suchtberatung im Landkreis Heilbronn
Die Suchtberatung im Landkreis Heilbronn bietet jeweils donnerstags 
von 14.00 bis 17.00 Uhr Sprechzeiten in der Diakonischen Bezirks-
stelle in Neuenstadt an.
Terminvereinbarung und Info unter Tel. 07131/898690

Pflegestützpunkt des Landkreises Heilbronn 
Beim Pflegestützpunkt des Landkreises Heilbronn erhalten Betroffe-
ne, Angehörige und Interessierte Informationen und Beratung zum 
Thema Pflege. 
Ansprechpartnerin: Suse Schiefer, Landratsamt Heilbronn, Lerchen-
straße 40, Zimmer E42, Tel. 07131/994-430. 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landratsamt-heilbronn.de 

Amtliche
Bekanntmachungen

Ärztliche Notfalldienste  
Ärztlicher Notfalldienst 116 117 (Anruf ist kostenlos)
Allgemeine Notfallpraxis Bad Friedrichshall
SLK-Kliniken - Klinkum Am Plattenwald 7, Bad Friedrichshall
Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 8.00 - 22.00 Uhr
Notfallpraxis Heilbronn
SLK-Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20 - 26, Heilbronn
Mo. - Fr. 18.00 - 22.00 Uhr, Sa., So. und Feiertag 9.00 - 22.00 Uhr 
Allgemeine Notfallpraxis Möckmühl 
SLK-Kliniken - Krankenhaus Möckmühl, Hahnenäcker 1
Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 8.00 - 16.00 Uhr

Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117
Notfallpraxis Kinder Heilbronn  
Kinderklinik Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20-26, Heilbronn
Mo. - Fr. 19.00 - 22.00 Uhr, Sa., So. und Feiertag 8.00 - 22.00 Uhr 

HNO-ärztlicher Notfalldienst 116 117
Notfallpraxis HNO Heilbronn  
SLK-Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20-26, Heilbronn
Sa., So. und Feiertag 10.00 - 20.00 Uhr 

Augenärztlicher Notfalldienst Heilbronn 116 117
Augenärztliche Notfallpraxis in den SLK-Kliniken Heilbronn, Klinikum 
am Gesundbrunnen, Am Gesundbrunnen 20-26, Heilbronn
Fr 16.00 - 22.00 Uhr, Sa, So, Feiertage 10.00 - 20.00 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst 
Der zahnärztliche Notfalldienst für den Landkreis Heilbronn kann 
unter folgender Telefonnummer abgefragt werden:  0711/7877712
http://www.kzvbw.de

Kostenfreie Onlinesprechstunde
Mo. bis Fr. 9.00 - 19.00 Uhr: docdirekt - kostenfreie Onlinesprechstun-
de von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten nur für gesetzlich 
Versicherte unter  0711/96589700 oder docdirekt.de

Rettungsdienst 112

Krankentransport 07131/19222

Amtliche Bekanntmachungen

Dank für die Spenden 
an Familie Wester nach Hausbrand

Im November letzten Jahres verlor Familie Wester durch einen Schwelbrand ihr gesamtes Hab 
und Gut. Umgehend musste sie eine neue Unterkunft finden. Die Gemeinde Langenbrettach hat 
zusammen mit der Ev. Kirchengemeinde Brettach die Bevölkerung um Spenden gebeten. Ein 
Spendenkonto wurde bei der Kirchengemeinde eingerichtet. Ganz herzlich bedankt sich nun 
die Kirchengemeinde zusammen mit Familie Wester für die vielen Spenden, die auf dem Spen-
denkonto eingingen. Es war eine großartige Unterstützung und Hilfe. Es hat gutgetan. Ganz 
herzlichen Dank dafür.

In der nächsten Zeit stellt die Kirchengemeinde die Spendenbescheinigungen aus. Ab einer 
Spende in Höhe von 50 € lassen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zukommen. Bei einem 
niedrigeren Spendenbetrag können Sie Ihren Kontoauszug mit dem Vermerk der Spende dem 
Finanzamt vorlegen.
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Wahlscheinantrag zur Landtagswahl am 14.3.2021 
bequem per Internet
Zur Landtagswahl am 14.3.2021 kann die Erteilung eines Wahl-
scheins schriftlich, elektronisch (z.B. per E-Mail, Internet oder Telefax) 
oder durch persönliche Vorsprache (bitte nur nach telefonischer 
Terminvereinbarung) bei der Gemeindeverwaltung beantragt werden. 
Telefonische Anträge und Anträge per SMS sind nicht zulässig. Wir 
bieten für Sie die Beantragung eines Wahlscheins per Internet auf 
unserer Homepage www.langenbrettach an. Beim Aufruf des Links 
„Antrag auf Briefwahl für die Landtagswahl am 14.3.2021“ erhal-
ten Sie ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. Die Daten auf 
Ihrer Wahlbenachrichtigung müssen Sie in das Antragsformular ein-
tragen. Ihnen steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an 
eine abweichende Versandanschrift senden zu lassen. Ihre Antrags-
daten werden verschlüsselt über das Internet in eine Sammeldatei zur 
Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre Antragsdaten nicht mit unserem 
dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhalten Sie auto-
matisch einen Hinweis. Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
werden Ihnen von uns anschließend per Post bzw. Amtsboten zuge-
stellt. Für die automatische Prüfung Ihrer Daten benötigen wir unter 
anderem die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und Wählernummer. Sollten 
Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, können Sie 
auch formlos per E-Mail an kornelia.baumann@langenbrettach.de 
einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall müssen Sie Ihren Fami-
liennamen, Ihre Vornamen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift 
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) angeben.
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an das Wahl-
amt unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: 
Frau Andrea Homm, Telefon 07139/9306-22
E-Mail: andrea.homm@langenbrettach.de oder an 
Frau Kornelia Baumann, Telefon 07139/9306-10
E-Mail: kornelia.baumann@langenbrettach.de

Landtagswahl am 14. März 2021 in Zeiten von Coro-
na - Hinweise zur Beantragung von Briefwahl
Zur Minimierung von Kontakten in Zeiten von Corona am Wahlsonn-
tag, 14 März 2021 in den Wahllokalen möchten wir alle Wähler auf 
die Möglichkeit der Briefwahl hinweisen. Die Unterlagen werden 
Ihnen nach Hause geschickt und Sie können in Ruhe, ohne Kontakte 
und der Gefahr einer Ansteckung zu Hause wählen.
• Briefwahlunterlagen können im Normalfall bis Freitag, 12. März 

2021, 18.00 Uhr im Rathaus Langenbrettach, Rathausstr. 1, 
Zimmer 1 beantragt werden. Das Rathaus ist an diesem Tag 
zusätzlich zu den normalen Öffnungszeiten von 15.00 bis 18.00 
Uhr für die Beantragung von Briefwahl geöffnet. Bitte klingeln Sie, 
die Tür ist nachmittags abgeschlossen.

• Bis Samstag, 13. März 2021, 12.00 Uhr können solche Perso-
nen erneut Briefwahl beantragen, die glaubhaft machen, dass sie 
die schon beantragten Briefwahlunterlagen nicht erhalten haben.

• Wahlberechtigte, die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, können bis Sonntag, 14. März 2021, 15.00 Uhr Briefwahl-
unterlagen beantragen, wenn sie nachweisen, dass sie entwe-
der ohne eigenes Verschulden versäumt haben, rechtzeitig die 
Eintragung in das Wählerverzeichnis zu beantragen, wenn das 
Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antrags- 
oder Auslegungsfrist entstanden ist oder wenn das Wahlrecht im 
Widerspruchsverfahren festgestellt wurde.

• Bis Sonntag, 14. März 2021, 15.00 Uhr können auch noch sol-
che Personen Briefwahl beantragen, die wegen einer plötzlichen 
Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten erreichen können. Wird in diesem Fall eine ande-
re Person mit der Beantragung der Briefwahlunterlagen beauf-
tragt, muss diese mit einer vom Antragsteller unterschriebenen 
Vollmacht nachweisen, dass sie dazu berechtigt ist. Dazu kann 
die Wahlbenachrichtigung verwendet werden.

• Bis Sonntag, 14. März 2021, 15.00 Uhr können nachträglich die 
Unterlagen für die Briefwahl angefordert werden, wenn die Per-
son zwar einen Wahlschein hat, aber nicht die Wahlunterlagen, 
wie Stimmzettel, Merkblatt und Umschläge.

Am Samstag, 13. März 2021 von 10.00 bis 12.00 Uhr und am 
Sonntag, 14. März 2021 von 10.00 bis 15.00 Uhr ist daher für 
die Beantragung von Briefwahl in den genannten Fällen ein 
Notdienst eingerichtet. Sie können das Wahlamt unter der Tele-
fonnummer 0176/64661976 erreichen.
Am einfachsten beantragen Sie die Briefwahlunterlagen mit Ihrer 
Wahlbenachrichtigung. 

Hospizdienst Neuenstadt e.V. 
Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden in Neuenstadt, 
Hardthausen und Langenbrettach 
Kontakt: Frau Sigrid Däschler, Tel. 07139/3802 

Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle für 
pflegerische Hilfen - IAV 
Frau Wißmann bietet Angehörigen und Betroffenen Informationen 
und individuelle Beratung zu den verschiedensten Fragestellungen 
rund um Alter und Pflegebedürftigkeit. Termine nach Vereinbarung
Tel. 07139/90324, E-Mail: iav-neuenstadt@web.de

Polizeiposten Neuenstadt
Hauptstr. 10, 74196 Neuenstadt, Tel. 07139/4710-0, Fax 4710-20
E-Mail: neuenstadt.pw@polizei.bwl.de

Polizeirevier Neckarsulm 07132/9371-0

Notruf 110

Feuer 112

Gasversorgung Unterland - Störungen
Störungen bitte melden unter Tel. 07131/610-1503

Wichtiger Hinweis für alle Wähler bei der Landtags-
wahl am Sonntag, 14. März 2021 - Änderung der 
Wahllokale in den Urnenwahlbezirken gegenüber 
vorherigen Wahlen
Sicherlich haben Sie bereits Ihrer Wahlbenachrichtigung entnom-
men, dass sich Ihr Wahllokal gegenüber vorherigen Wahlen geän-
dert hat. Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie mussten 
wir auf Gebäude ausweichen, die genügend Platz bieten, um die 
vorgeschriebenen Abstände einzuhalten, die aber auch behinderten-
gerecht sind. Daher befindet sich das Wahllokal für den Wahlbezirk 
Brettach jetzt im Kindergarten Brennofenstraße, Brennofenstr. 
30 und das Wahllokal für den Wahlbezirk Langenbeutingen in der 
Talhalle Langenbeutingen, Schwabbacher Str. 24.
Wir bitten dies zu beachten!

Amtliche Bekanntmachungen

Impressum
Herausgeber:  
Gemeinde Langenbrettach, Rathausstr. 1, 
74243 Langenbrettach, Tel. 07139 9306-0  
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bad-rappenau@nussbaum-medien.de 
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Zuständig für die Zustellung:  
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-         
Straße 2, 71263 Weil der Stadt 
Telefon 07033 6924-0
E-Mail: info@gsvertrieb.de
Bürozeiten: Mo. - Fr. von 8 bis 17 Uhr 
Abonnement: www.nussbaum-lesen.de                                                                   
Zusteller: www.gsvertrieb.de 
Kündigung des Abonnements nur  
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Bezugspreis: halbjährlich 22,40 € inkl. 
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Nachhaltigkeit
Papier
Das eingesetzte Papier ist aus deutscher 
Produktion (Augsburg/Bayern).  
Es besteht zu ca. 75 % aus Altpapier.  
Der verwendete Holzschliff wird aus 
Durchforstungsholz von nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern gewonnen.

Energie
Wir verwenden zu 100 %  zertifizierten 
Strom aus Wasserkraft und vermeiden 
damit  Umweltauswirkungen – keine 
 CO2-Emission, kein radioaktiver Abfall.

Mehr Informationen: 
http://www.nussbaum-medien.de/
ueber-uns/oekologische-verantwortung
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Erwerb von Finanzvermögen 0 1.000.000
Investitionsförderungsmaßnahmen  556.600 1.061.100

Finanzierungsmittel
Ansatz 2021 Ansatz 2020

Kreditaufnahmen 0 0
Kredittilgungen 0 0
Änderung des Finanzierungsmittel-
bestands 

-3.161.100 -7.583.700

Somit sind im Haushaltsjahr 2021 keine Kreditaufnahmen geplant.
Es wird auf Vorschlag der Verwaltung eine Arbeitsgruppe aus Mitglie-
dern des Gemeinderats gebildet, die sich mit Einsparungsmöglich-
keiten beschäftigen soll, die dann im Gesamtgremium beschlossen 
werden. Der Gemeinderat lobt das umfangreiche Werk und dankt 
Herrn Preuss für die Erläuterungen.
Der Gemeinderat nimmt den Haushalt 2021 ohne weitere Diskussion 
zur Kenntnis.

  3. Bebauung Areal „Schlössle” - weiteres Vorgehen
Der Gemeinderat hat 2016 beschlossen, einen städtebaulichen Wett-
bewerb zum Ausbau der Ortsdurchfahrt zu veranstalten. Im Zuge des 
Wettbewerbs wurde auch eine Neubebauung des Areals Schlössle 
als Aufgabe gestellt. Diese Realisierung wurde zunächst zurückge-
stellt und der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Angriff genommen.
Seitdem hat sich in der Ortsmitte einiges getan.
Neben dem Neubau des Ärztehauses und des Wohnhauses Haupt-
straße 57 haben verschiedene Anrainer Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt, sodass sich das Gesicht der Ortsmitte positiv entwi-
ckelt hat. Die Gemeinde hat dann im letzten Jahr für das Denkmal 
„Scheune“ am Schlössle einen Investor gefunden. Dieser wird in 
Abstimmung mit dem Denkmalschutz das Gebäude in hoher Qualität 
zu Wohnungen umbauen und damit das historische Gesicht der Rat-
hausstraße erhalten. Die Baulinie in der Rathausstraße (Haus Nr. 2 - 
8) gegenüber dem Schlössle ist in privater Hand. Hier ist die Gemein-
de mit dem Nachlassverwalter Rathausstraße 8 in Verbindung, um 
dieses Gebäude und die angrenzende Scheune einer Sanierung 
oder einem Neubau zuzuführen. Mit der Kreissparkasse ist so weit 
Einigkeit erreicht, dass diese bei einem Wegfall oder Umzug des 
Geldautomaten an einem Verkauf an die Gemeinde interessiert ist.
Mit dem Besitzer der Scheune Rathausstr. 4 müssen zu gegebener 
Zeit Gespräche geführt werden.
Die Realisierung dieses Abschnittes kann sich noch hinziehen, ist 
aber für die nächsten Jahre eine wichtige städtebauliche Aufgabe.
Auch auf dem Areal Schlössle/Notariat hat sich einiges getan. Nach 
dem Abbruch des Hauses Schillerstraße 6 war zu sehen, welches 
Potenzial hier innerörtlich zur Verfügung steht. Auch das Notariat 
wurde 2020 abgebrochen und damit das Gelände leergeräumt. Hier 
sind derzeit provisorische Parkplätze angelegt. Ansonsten könnte 
dieser Bereich in eine Nutzung überführt werden, um die städtebauli-
che Entwicklung in diesem Quartier abzuschließen.
2018 hat der Gemeinderat Exkursionen zu bereits realisierten oder in 
der Realisierung befindlichen städtebaulichen Projekten durchgeführt 
und war in der Sache überzeugt von den Ideen, die dort umgesetzt 
wurden.
In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 18.11.2019 wurde 
beschlossen, dass das Areal Schlössle mit „barrierefreiem Wohnen 
ab 65+“ bebaut werden soll und dass zeitnah über die Auswahl des 
Investors entschieden wird. Daraufhin wurden verschiedene Ideen im 
Gemeinderat vorgestellt. Nach den Vorstellungen der Investoren hat 
sich der Gemeinderat 2020 leider nicht mehr mit dem Thema aus-
einandergesetzt, weil man zunächst die Eröffnung des Ärztehauses 
abwarten wollte.
Mit der Freigabe der Parkplätze hinter dem Ärztehaus hat sich die 
Situation an der Hauptstraße deutlich entspannt - die Zahl der Park-
plätze ist mehr als ausreichend, das Parkkonzept im Innerortsbereich 
liegt jetzt vor.
Nach Abschluss des Neubaus der Ortsdurchfahrt und des Ärztehau-
ses sollte nun wieder an die weitere Realisierung einer Bebauung 
gegangen werden.
Nahe der Ortsmitte wird im Paradies die Planung eines Senioren-
heims mit betreuten Wohnungen vorangetrieben. In der heutigen 
Sitzung wird der Gemeinderat die vom Landratsamt Heilbronn gefor-
derte Ergänzungssatzung beschließen.
Weiterhin sollte auch der wachsenden Nachfrage nach Wohnungen 
im Innerortsbereich nachgekommen werden.
Seit der Vorstellung der Idee, auf dem Areal Schlössle seniorenge-
rechte, barrierefreie Wohnungen anzubieten, werden regelmäßig 

Auf der Rückseite Ihrer Wahlbenachrichtigung ist der Antrag auf 
Briefwahl/Wahlscheinantrag vorgedruckt. Einfach diesen Antrag voll-
ständig ausfüllen und in den Briefkasten am Rathaus in Brettach 
einwerfen oder per Post zusenden. Die Briefwahlunterlagen werden 
Ihnen per Post bzw. Amtsbote nach Hause oder an einen anderen 
gewünschten Ort geschickt. Unter www.langenbrettach.de auf der 
Startseite der Homepage gibt es außerdem einen Link zur Beantra-
gung der Briefwahl über das Internet.
Bitte beachten Sie, die letzte Möglichkeit für uns, die Briefwahlunter-
lagen mit unseren Amtsboten zu versenden, ist am Freitag, 12. März 
2021 um 11.30 Uhr. Danach bitte den Antrag nicht mehr einfach in 
den Briefkasten am Rathaus werfen, sondern persönlich abgeben 
und die Unterlagen gleich mitnehmen.
Sollten Sie noch Fragen zur Briefwahl haben, können Sie sich jeder-
zeit an das Wahlamt, Frau Homm, Tel. 07139/9306-22 oder an Frau 
Kornelia Baumann, Tel. 07139/9306-10 wenden.

Aus der Sitzung des Gemeinderats vom Montag, 22. 
Februar 2021
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22.2.2021 Folgendes 
beraten und entschieden:
Öffentlicher Teil
  2. Haushaltsplan 2021 - Einbringung
Der Gemeindekämmerer Herr Preuss bringt in der Sitzung den Haus-
haltsplan für das Jahr 2021 ein.
Der Haushaltsplan 2021 besitzt folgende Eckpunkte:
Die wichtigsten Ertragspositionen

Ansatz 2021 Ansatz 2020
Grundsteuer 519.000 499.000
Gewerbesteuer 1.800.000 1.800.000
Einkommensteueranteil 2.668.800 2.811.400
Schlüsselzuweisungen 628.600 720.300
Kita-Förderung 671.600 524.500
Umsatzsteueranteil  210.600 171.700
Familienleistungsausgleich 208.200 212.400
Holzerlöse 191.000 192.000
Abwassergebühren 758.400 514.200
Wassergebühren 525.900 505.200
Grund- und Gewerbesteuer GIK 180.000 250.000

Die wichtigsten Aufwandspositionen
Ansatz 2021 Ansatz 2020

Personal-/Versorgungsaufwendungen 3.095.400 2.811.400
Gewerbesteuerumlage 175.000 175.000
Finanzausgleichsumlage 1.395.000 1.349.400
Kreisumlage 1.568.100 1.524.500
Unterhaltung Grundstücke und baul. 
Anlagen

 630.600 518.000

Zuweisungen und Zuschüsse 304.400 317.400

Gesamtergebnis
Ansatz 2021 Ansatz 2020

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -583.900 700
Veranschlagtes Sonderergebnis 453.000 0
Veranschlagtes Gesamtergebnis -130.900 700

Die wichtigsten Planansätze der investiven Einzahlungs- und 
Auszahlungspositionen des Haushaltes 2021 sind
Einzahlungspositionen

Ansatz 2021 Ansatz 2020
Investitionszuwendungen 303.100 229.500
Veräußerung von Sachvermögen 1.158.400 538.200

Auszahlungspositionen
Ansatz 2021 Ansatz 2020

Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 

1.010.000 1.220.000

Baumaßnahmen 3.129.800 5.774.300
Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen 

188.500 210.500

Amtliche Bekanntmachungen
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  5. Bedarfsplanung 2021/2022
Der Vorsitzende stellt dem Gemeinderat die Bedarfsplanung für das 
Kindergartenjahr 2021/2022 vor. Fazit des umfangreichen Zahlen-
werks ist, dass im kommenden Kindergartenjahr 20 Plätze fehlen.
Es werden verschiedene Lösungsvarianten vorgestellt, die jedoch 
alle nicht umsetzbar erscheinen, sei es aus wirtschaftlichen oder 
praktischen Gründen. Einzig der kurzfristige Zukauf von Plätzen in 
Kindertagesstätten der Nachbargemeinden scheint der Verwaltung 
sinnvoll umsetzbar und wird deshalb vorgeschlagen. Auf lange Sicht 
muss jedoch geprüft werden, ob ein Neubau oder die Erweiterung 
einer bestehenden Kindertagesstätte das Problem lösen kann.
Der Gemeinderat möchte jedoch, dass vor dem Zukauf von Plätzen 
in Nachbargemeinden noch mal geprüft wird, ob nicht ein Projekt wie 
der Naturkindergarten in Langenbeutingen erneut in der Gemeinde 
realisiert werden kann. Das war relativ kurzfristig umsetzbar und die 
Kosten dafür nicht zu hoch. Erst wenn das nicht möglich ist, Zukauf 
von Plätzen außerhalb.
1. Der Gemeinderat nimmt von der vorgestellten Bedarfsplanung 

2021 ff. Kenntnis.
2. Der Gemeinderat beauftragt mit einer Gegenstimme die Ver-

waltung vor Ort in Langenbrettach nach Möglichkeiten für einen 
Wald- oder Naturkindergarten zu suchen und bevorzugt diese 
Betreuung zu realisieren, um den kurzfristigen Bedarf zu decken.

3. Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass wenn Nr. 2 nicht 
realisiert werden kann, für das Kitajahr 2021/2022 bei einer der 
Nachbargemeinden verbindlich Plätze zu reserviert. Dazu nimmt 
die Verwaltung weitere Verhandlungen auf.

  6. Variantenprüfung Kindertagesstätten - Neubau/Erweite-
rung

Nach Vorlage der Kindergartenbedarfsplanung 2019 hat der Gemein-
derat beschlossen, eine Naturkita zu eröffnen. Als Alternative war 
damals eine Gruppe mit 20 Kindern in der alten Schule angedacht. 
Diese wurde nach der Bedarfsplanung 2020 dann nötig und wurde 
mittlerweile auch eröffnet. Damit hat die Gemeinde 40 Plätze für Kin-
der über 3 Jahren geschaffen. Diese reichen aber bereits 2022 nicht 
mehr aus. Im Vortrag zur Bedarfsplanung wurden daher verschiede-
ne kurzfristige Lösungsansätze dargestellt und beschlossen.
Weiter muss für das Kitajahr 2022/2023 dann vor Ort neu gedacht 
werden.
Im Sommer 2020 hat das Büro Knorr und Thiele dem Gemeinderat 
eine Variantenprüfung vorgestellt. Die Erweiterung dieser Varianten-
prüfung wurde im Januar in Auftrag gegeben.
Aufgrund der Kurzfristigkeit und der notwendigen Bauzeit bleibt als 
einzige Lösung zunächst als erster Schritt der Neubau einer Kita in 
Elementbauweise an geeigneter Stelle.
Diese moderne GT-Einrichtung sollte barrierefrei konzipiert und 
gebaut werden und dann im Betrieb auch integrativ geplant werden. 
Es wurde bei der Vorstellung mit Kosten von 2,8 Mio. Euro bei 3 
Gruppen gerechnet, 4-gruppig: ca. 3,5 Mio. gerechnet.
Gleichzeitig ist aber abzusehen, dass noch mindestens 2 weitere 
Gruppen benötigt werden, um den gesamten Bedarf mittelfristig zu 
decken, auch wenn dann die geplanten Neubaugebiete in beide 
Ortsteilen kommen und bebaut werden.
Um auch die notwendige Sanierung der Kita in Langenbeutingen 
darstellen zu können (Kosten ca. 1 Mio. Euro) muss auch diese 
2-gruppige Kita möglichst zeitnah in Auftrag gegeben werden. Nur 
dann können wir nach Fertigstellung der Einrichtung die Kinder im 
Ort verteilen, die Kita Langenbeutingen sanieren und langfristig den 
Bedarf decken.
Die Kosten für eine 2-gruppige Erweiterung/Neubau wurde mit 1,8 
Mio. Euro beziffert.
Sollte wider Erwarten die Kinderzahl nicht in dem Maße steigen bzw. 
nach Ende der Pandemie die Nachfrage nach Krippenplätzen nicht 
steigen, so kann unter Umständen die Sanierung der Kita in Langen-
beutingen noch etwas gestreckt werden und für die Alte Schule even-
tuell ein Verlängerungsantrag gestellt werden (die Baugenehmigung 
ist derzeit auf 4 Jahre befristet).
Die 2019 vorgeschlagene und 2020 vorgestellte Möglichkeit, eine 
mindestens 3-gruppige Ganztagseinrichtung in Elementbauweise zu 
bauen, muss daher in diesem Jahr vordringlich beschlossen werden.
1.  Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass eine 3- bis 4-grup-

pige Einrichtung zur Kinderbetreuung (in Elementbauweise) mit 
dem Ziel der Fertigstellung bis Oktober 2021 (15 Monate Bauzeit) 
geplant werden soll.

2.  Der Gemeinderat beschließt außerdem einstimmig, dass ein 
Neubau/Erweiterungsbau 2-gruppig mit dem Ziel der Fertigstel-
lung bis Oktober 2023 (24 Monate Bauzeit) geplant werden soll.

Anfragen von interessierten Langenbrettacher Bürgern an die Ver-
waltung gestellt. Es besteht definitiv eine Binnennachfrage.
Bisher wurde auf diese Anfragen mit dem Hinweis auf die Fertigstel-
lung der Ortsdurchfahrt geantwortet. Dies geht nun nicht mehr.
Der Gemeinderat wird sich in einer der nächsten Sitzungen mit 
dem Thema „Quartiersentwicklung“ und einem Zuschussantrag zum 
Thema auseinandersetzen.
Hierfür ist auch geplant, die sozialen Gruppen (Kirche, Rheumaliga, 
Ärzte, Diakonie, Vereine, Schulleitung etc.) in der Gemeinde in dieses 
Thema aktiv einzubinden und mit Zuschussmitteln das Thema „Sozi-
ales“ und „Wohnen“ in Langenbrettach zu beleben.
Dazu wäre es wichtig, die Thematik der barrierefreien Wohnungen im 
Innerortsbereich fortzuführen.
Bei dem bisher vorgeschlagenen Konzept würde ein Teil der Woh-
nungen der Generation 65+ vorbehalten sein. Diese Zielgruppe ist 
auch in Brettach mehr und mehr vorhanden bzw. aus dieser Gruppe 
kommt auch die Nachfrage.
Einzubinden wäre eine Betreuung später in das Seniorenheim oder 
„frei“ in die Diakoniestation. Von einer festen Betreuung könnte aus 
Sicht der Verwaltung abgesehen werden. Die Frage eines Gemein-
schaftsbereichs müsste noch diskutiert werden, auch mit einem 
Investor.
Einer der beiden Investoren hatte nach Konkretisierung der Forde-
rungen des Gemeinderates kein weiteres Interesse mehr an einer 
Realisierung.
Es wäre nun wichtig zu wissen, ob der Gemeinderat an der Idee einer 
Festlegung der gemischten Wohnungsnutzung festhalten möchte. 
Anderenfalls könnte das Grundstück auch auf dem freien Markt in 
den Verkauf gehen. Dies würde aber dann für die Gemeinde und den 
Ortsteil Brettach keinen Mehrwert bringen.
Insoweit wäre es an der Zeit, sich nun auch im Hinblick auf das 
Thema Quartiersentwicklung und die anstehenden thematischen 
Arbeiten mit der Fortschreibung der Idee einer Bebauung auseinan-
derzusetzen.
Aus Sicht der Verwaltung sollte die Bebauung des Areals Schlössle 
teilweise als 65+, im Übrigen barrierefrei realisiert werden. Wichtig 
wäre nun aus Sicht der Verwaltung, weitere Gespräche zu führen.
Der verbleibende Investor hat im Januar 2020 die Forderungen des 
Gemeinderates in seine Pläne eingearbeitet und hat weiterhin Inter-
esse an der Realisierung einer Bebauung.
Aus dem Gemeinderat werden Bedenken wegen der Parksituation 
an der Hauptstraße geäußert, die jetzt schon nicht ganz einfach ist. 
Sollte dort noch ein Mehrfamilienhaus dazukommen, würde das 
eventuell die Situation noch weiter verschärfen.
Es wird Kritik an der geplanten Bebauung geäußert, die einigen 
Räten als zu massiv erscheint und die die Befürchtung haben, dass 
man sich dort nicht wohlfühlen kann.
Senioren verkaufen eher nicht ihr Wohnhaus in ruhiger Lage, um 
dann an die Hauptstraße zu ziehen und beim Blick aus dem Fenster 
auf ein anderes Wohnhaus zu blicken. Der Gemeinderat muss sich 
Gedanken machen, ob der letzte freie Fleck an der Ortsdurchfahrt mit 
einer derart massiven Bebauung zugebaut werden soll.
Andere Gemeinderäte fanden dagegen die Planung sehr gut und 
würden gerne weiterhin mit dem Büro zusammenarbeiten und die 
Vorschläge gerne realisieren. Außerdem wäre die Schaffung von 
Wohnraum wichtig und im speziellen für Bürger über 65, die sich 
verkleinern und in seniorengerechte Wohnungen ziehen möchten.
1. Der Gemeinderat beschließt mit einer Gegenstimme, das Thema 

der Quartiersentwicklung für Langenbrettach aufzugreifen.
2. Der Gemeinderat legt ebenfalls mit einer Gegenstimme fest, dass 

Teil der Quartiersentwicklung auch die Bereitstellung von barriere-
freiem Wohnraum Ü65 sein soll.

3. Der Gemeinderat lehnt mit zwei Stimmen dafür ab, dass eine 
soziale Gruppe gemeinsam mit dem Bauausschuss des Gemein-
derates zu einem Arbeitskreis eingeladen wird.

4. Der Gemeinderat lehnt mit zwei Stimmen dafür ab, dass die vor-
gelegte Planung des Büros Paulus weiterverfolgt wird.

  4. Abrundungs- und Ergänzungssatzung „Paradiesgasse” 
nach § 34 (4) Nr. 3 BauGB - Aufstellungsbeschluss, öffent-
liche Auslegung und Anhörung Träger öffentlicher Belange

Frau Fröhlich berichtete dem Gremium, dass die Aufstellung der 
Abrundungs- und Ergänzungssatzung erforderlich ist, damit die Pla-
nungen für das Pflegeheim verwirklicht werden können. Das Landrat-
samt Heilbronn besteht auf dieser Satzung und hat eine Baugeneh-
migung nach § 34 BauGB abgelehnt, da sich Teile der überbauten 
Fläche im Außenbereich befinden.
Der Gemeinderat beschloss die Abrundungssatzung einstimmig.

Amtliche Bekanntmachungen
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Anhand des Haushaltsplans und der mittelfristigen Finanzplanung 
verfügt die Gemeinde über ausreichend liquide Mittel, um eine Geld-
anlage für 5 Jahre zu tätigen.
Die Verwaltung schlägt daher vor, 500.000 Euro für den Zeitraum von 
5 Jahren bei der von der HanseMerkur angebotenen Rentenversi-
cherung anzulegen.
Der Gemeinderat stimmt der Geldanlage einstimmig zu.

10. Beschaffung Schulmöbel Grundschule - Beschluss
Die Möbel in beiden Schulen sind ca. 30 Jahre alt. Das genaue 
Alter ist nicht bekannt. Jedes Klassenzimmer hat derzeit 10 Tische. 
Die Stühle sind durch die Benutzung und Beanspruchung durch die 
Schüler (gautschen/kippeln) am Ende. Behelfsreparaturen sind kaum 
noch möglich. Lediglich die Möbel der 1. Klasse (komplett) und der 2. 
Klasse (z.T.) in Langenbeutingen wurden im Rahmen des Um- und 
Erweiterungsbaus vor ca. 15 Jahren neu beschafft.
Ursprüngliches Ziel war es, jedes Jahr eine Klassenstufe mit neuen 
Möbeln auszustatten.
Daher wurden in den Haushaltsplänen der Jahre 2018 bis 2021 
jeweils 10.000 Euro für die Beschaffung von neuen Schulmöbel 
eingestellt. Zu einer Beschaffung ist es bislang noch nicht gekom-
men. Seither bestehen die Schulmöbel aus Tischen für 2 Schüler. 
Das pädagogische Konzept sieht nun vor, dass jeder Schüler seinen 
eigenen Tisch bekommt. Dies erhöht die Flexibilität bei der Unter-
richtsgestaltung.
Es sollen nun für alle 8 Klassen in beiden Schulstandorten die Schü-
ler- und Lehrerarbeitsplätze neu beschafft werden. Die Kosten für ein 
komplettes Klassenzimmer mit Lehrerstuhl, Lehrertisch, Lehrercaddy, 
4 Schülerregalen, 17 Schülertischen und 17 Schülerstühlen belaufen 
sich auf 6.173,30 Euro (inkl. 19 % Umsatzsteuer) bei der Fa. VS-
Möbel in Tauberbischofsheim. Das Vergleichsangebot eines zweiten 
Schulausstatters beläuft sich auf 9.092,27 Euro je Klassenzimmer. 
Bei einer kompletten Neuausstattung aller 8 Klassenzimmer entste-
hen somit Gesamtkosten in Höhe von 49.386,40 Euro.
Ziel ist es, die vor 15 Jahren neu beschafften Tische und Stühle der 
1. und 2. Klasse in Langenbeutingen zu behalten und diese hälftig 
auf Brettach und Langenbeutingen aufzuteilen. Diese können dann 
für die verlässliche Grundschule in den Klassenzimmern verwendet 
werden. Hierzu werden diese Tische und Stühle als Block im hinte-
ren Bereich in den Klassenzimmern aufgestellt, um klassenfremden 
Schülern eine Sitz- und Arbeitsmöglichkeit zu geben.
Umsetzungszeitraum (Lieferung und Austausch) sollen die Pfingst-
ferien 2021 sein.
Der Gemeinderat stimmt der Beschaffung neuer Schulmöbel ein-
stimmig zu.

11. Verordnung vom 22.2.2021 zur 3. Änderung der Polizeiver-
ordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung 
der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsan-
lagen und über das Anbringen von Hausnummern (Polizei-
liche Umweltschutz-Verordnung) vom 14.1.2002

Der Gemeinderat stimmt der 3. Änderung der Polizeiverordnung 
einstimmig zu.

12. Verordnung vom 22.2.2021 zur 1. Änderung der Verord-
nung und Polizeiverordnung der Ortspolizeibehörde Lan-
genbrettach zum Schutz vor Gefahren im Steinbruchgelän-
de in Neudeck

Der Gemeinderat stimmt der 1. Änderung der Polizeiverordnung 
einstimmig zu.

13. Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) - Bekannt-
gabe Förderungen 2021

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat 
über die Programmentscheidung 2021 im Entwicklungsraum Länd-
licher Raum (ELR) informiert. Rund 570 Städte und Gemeinden 
haben sich an der diesjährigen Ausschreibung beteiligt.
Insgesamt wurden 516 Städte und Gemeinden mit 1.746 Projekten 
zur Förderung ausgewählt.
Langenbrettach wurde mit zwei Anträgen berücksichtigt. Zwei Anträ-
ge wurden leider abgelehnt.
Der Gemeinderat nimmt diese Information zur Kenntnis.

14. Annahme von Spenden gem. § 78 Abs. 4 GemO
Die Gemeinde Langenbrettach hat Spenden erhalten, über deren 
Annahme der Gemeinderat nach § 78 Abs. 4 GemO beschließen 
muss.
• Die Fa. F.A.S.T. GmbH aus Langenbrettach spendet der Gemein-

de Langenbrettach 800 FFP2-Atemschutzmasken im Gesamt-
wert von 1.600,- Euro.

3. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung einstimmig, die not-
wendige Sanierung der Kita Langenbeutingen untersuchen zu 
lassen und möchte diese bei Bedarf im Zeitraum nach Oktober 
2023 zeitnah durchführen.

  7. Behandlung Kita-Beiträge Corona-Pandemie - Beschluss
Bereits im vergangenen Jahr waren die Kitas und Schulen wegen 
des Lockdowns geschlossen und der Gemeinderat musste in seiner 
Sitzung am 29.6.2020 über die Behandlung der Kita- und Kern-
zeitbeiträge für den Zeitraum April bis Juni 2020 entscheiden. Vor 
Weihnachten mussten die Kitas und Schulen erneut schließen und 
seitdem wird sowohl in den Kitas als auch in den Schulen nur eine 
Notbetreuung angeboten.
Die Kitas dürfen nun zum 22.2.2021 einen Regelbetrieb unter Pan-
demiebedingungen anbieten. Daher sind ab 1.3.2021 aus Sicht der 
Verwaltung auch wieder die Kindergartenbeiträge zu erheben, egal 
ob die Kinder tatsächlich betreut werden oder wegen der Anste-
ckungsgefahr zu Hause bleiben.
Es ist daher die Frage zu klären, ob die Beiträge für die Kita während 
des Lockdowns zu bezahlen sind. Das Land Baden-Württemberg 
hat mit Pressemitteilung erklärt, dass das Land 80 % der ausge-
fallenen Kita-Beiträge übernehmen wird. Näheres ist hierzu bislang 
nicht bekannt, auch nicht wie sich dieser Ausfall tatsächlich vor Ort 
berechnen wird.
Vor diesem unsicheren Hintergrund wurden die Elternbeiträge für den  
Monat Februar ausgesetzt und bislang nicht eingezogen. Die Eltern 
wurden über dieses Vorgehen in Kenntnis gesetzt.
Im Land Baden-Württemberg gibt es auch dieses Mal keine einheitli-
che Empfehlung, wie zu verfahren ist. Daher kann es von Träger zur 
Träger immer zu unterschiedlichen Handhabungen in Bezug auf die 
Beiträge kommen. Darüber hinaus haben die Kita-Träger im vergan-
genen Jahr unterschiedliche Entscheidungen getroffen, an die man 
zwar nicht gebunden ist, die jedoch eine gewisse Erwartungshaltung 
bei den Eltern erzeugen.
Daher schlägt die Verwaltung vor, mit den Kita-Beiträgen für den 
Januar und Februar 2021 genauso zu verfahren wie im vergange-
nen Jahr. Dies bedeutet, dass in den Monaten Januar und Februar 
2021 die Beiträge für die Kindertagesstätten nach der tatsächlichen 
Inanspruchnahme mit einer taggenauen prozentualen Abrechnung 
erfolgt.
Dies wird vom Gemeinderat befürwortet und einstimmig beschlossen.

  8. Kanalsanierung - Abnahmebefahrung
Der Gemeinderat hat am 8.4.2019 die erforderlichen Kanalsanierun-
gen an die Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH, Stuttgart zum Preis 
von 937.213,29 Euro vergeben. Bereits bei dieser Vergabe wurde 
der Gemeinderat darauf hingewiesen, dass weitere Kosten für die 
Abnahmebefahrung anfallen.
Diese Abnahmebefahrung sollte kurzfristig nach der Fertigstellungs-
meldung der Firma Aarsleff erfolgen. Das Büro imotion, Herr Jung, 
hat die Abnahmebefahrung ausgeschrieben.
Günstigster Bieter ist die Firma Lutz mit einer Angebotssumme von 
46.197,97 Euro.
Der Gemeinderat stimmt der Vergabe an die Firma Luz einstimmig 
zu.

  9. Geldanlage HanseMerkur - Beschluss
Die Kreissparkasse Heilbronn hat ihren kommunalen Kunden bereits 
Ende vergangenen Jahres eine Kapitalrentenversicherung über die 
HanseMerkur angeboten. Mittlerweile wurde ein Abschluss dieser 
Rentenversicherung von der Kommunalaufsicht im Landratsamt Heil-
bronn genehmigt.
Die Gemeinde darf liquide Mittel auf jeden Fall nur bei Institutionen 
anlegen, deren Einlagen gesichert sind.
Die Kapitalrentenversicherung der HanseMerkur hat einen Anlage-
zeitraum von mindestens 5 Jahren und kann als Kapital oder in Form 
einer Rente ausbezahlt werden. Für die Gemeinde Langenbrettach 
kommt nur die Kapitalauszahlung in Frage. Die voraussichtliche Ren-
dite beträgt ca. 1,6 % pro Jahr. Bei Abschluss bis zum 28.2.2021 sind 
die eingezahlten Einlagen gesichert.
In Zeiten von extremen Niedrigzinsen bzw. sogar der Entrichtung von 
Verwahrgeldern rücken andere Anlageformen in den Vordergrund. 
Die Rentenversicherung erfüllt die Grundvoraussetzung der Einla-
gensicherung, sodass es sich um keine spekulative Anlage handelt. 
Eine Rendite kann mit dieser Anlageform erzielt werden, ist jedoch 
nicht garantiert.
Selbst wenn am Ende keine Rendite erzielt wird, mussten für das 
eingesetzte Kapital in der Zwischenzeit keine Verwahrgelder entrich-
tet werden.

Amtliche Bekanntmachungen
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Flächenlose
Wirbelbrunnen, Hahnensteigle, Aspe, Siebeneicherweg
Einzelheiten bzw. Lagerorte finden Sie in der Losliste und den Kar-
tenskizzen. Die Polter wurden mit der entsprechenden Nummer und 
Masse in Festmetern (1 Festmeter entspricht ca. 1,4 Raummeter) 
gekennzeichnet. 
Zur Besichtigung der Lose ist das Befahren der Waldwege mit einer 
max. Geschwindigkeit von 30 km/h auf eigene Verantwortung erlaubt. 
Auf Waldbesucher und ggf. Absperrungen ist besonders zu achten. 
Für die Abfuhr des Holzes gilt eine Frist bis 30. September 2021/
Aufarbeitungsfrist: 30. April 2021.
Gebotszeitraum
Gebote für die genannten Brennholzpolter und Flächenlose können 
bis Donnerstag, 11.3.2021, 18.30 Uhr abgebeben werden.

Losliste Gemeinde Langenbrettach 
Brennholz lang
Auf-
nah-
me 
Nr. 

Los-
Nr. 

Haupt-
holzart 

Menge Einheit Lagerort / 
Karte 

Anschlag 
in Euro 

712 1 REi/
(Bu) 

6,92 Fm 
o.R. 

Wirbelbrunnen-
weg 

375,00 

712 2 REi/
(Es) 

1,50 Fm 
o.R. 

Wirbelbrunnen-
weg 

82,00 

712 3 REi/
(Hlb) 

6,01 Fm 
o.R. 

Blockhütten-
weg 

330,00 

712 4 REi/
Bu 

1,71 Fm 
o.R. 

Blockhütten-
weg 

94,00 

713 27 Hbu/
HLb 

2,09 Fm 
o.R. 

Vogelsangweg 121,00 

713 28 Bu/
Hbu 
(Ei) 

3,53 Fm 
o.R. 

Vogelsangweg 200,00 

713 29 HLb 19,67 Fm 
o.R. 

Vogelsangweg 1.137,00 

713 30 HLb 9,61 Fm 
o.R. 

Vogelsangweg 559,00 

713 31 Lä 1,85 Fm 
o.R. 

Vogelsangweg 110,00 

713 32 Bu/
(Hbu) 

1,81 Fm 
o.R. 

Vogelsangweg 107,00 

713 33 Ei 2,69 Fm 
o.R. 

Vogelsangweg 145,00 

713 34 Ei 3,80 Fm 
o.R. 

Vogelsangweg 205,00 

713 35 Hbu/
Bu 

2,05 Fm 
o.R. 

Neuerbergweg 121,00 

712 32 Es/
(Hbu) 

5,27 Fm 
o.R. 

Siebeneicher-
weg 

301,00 

712 33 Ah/Es 5,87 Fm 
o.R. 

Waldrand Aspe 323,00 

712 34 Es 1,90 Fm 
o.R. 

Jägersbrünn-
leweg 

105,00 

712 35 Es 2,15 Fm 
o.R. 

Neuerweg 123,00 

713 36 Es 0,76 Fm 
o.R. 

Steinbruchweg 43,00 

713 37 Es/
(Hbu) 

3,30 Fm 
o.R. 

Steinbruchweg 189,00 

Flächenlose
Los-Nr. Distrikt Lagerort/Karte Anschlag 

in Euro
151 Oberer Wald Wirbelbrunnen 120,00 
412 Oberer Wald Hahnensteigle 50,00 
413 Oberer Wald Aspe 130,00 
481 Oberer Wald Siebeneicherweg 100,00 

• Die Fa. Andreas Discher GmbH aus Öhringen spendet der 
Gemeinde Langenbrettach Weihnachtsgebäck in Höhe von 35,- 
Euro für die Kita Langenbeutingen.

• Die Volksbank Möckmühl eG spendet der Grundschule Langen-
brettach 180,- Euro für die Beschaffung von Insektenhotels.

• Die Volksbank Möckmühl eG spendet der Gemeinde Langen-
brettach einen E-Bike-Ladeschrank im Wert von 10.375,61 Euro.

Der Gemeinderat stimmt der Annahme der Spenden einstimmig zu.

15. Baugesuche
15 a Neubau von 4 Reihenhäusern mit 4 Carports und 4 Stell-

plätzen auf Flst. 6037, Traminerstraße, OT Langenbeutin-
gen

 Der Gemeinderat stimmt dem Bauvorhaben bei einer Ent-
haltung zu.

15 b Bauvoranfrage für Neubau eines Bungalows und 2 Contai-
nern auf Flst. 680, Vorderer Mühlweg 2, OT Langenbeutin-
gen

 Das Einvernehmen wird bei einer Gegenstimme und einer 
Enthaltung nicht erteilt.

15 c Nutzungsänderung von Wohnen in Friseur und Wohnen 
auf Flst. 7/3, Schulstr. 5, OT Langenbeutingen

 Der Gemeinderat stimmt dem Vorhaben bei zwei Enthal-
tungen zu.

16. Verschiedenes
Wohnmobilstellplätze Küffner Hof, Neudeck
Der Vorsitzende berichtet, dass Duldung für die Wohnmobilstellplätze 
auf dem Areal Küffner wegen der anhaltenden Pandemie bis Ende 
des Jahres verlängert werden soll. Das Landratsamt hat das abge-
lehnt, auch um keinen Präzedenzfall zu schaffen.
Der Gemeinderat stimmt jedoch in der Sitzung einstimmig einer 
Verlängerung der Duldung zu. Das kann auch als kostenlose Wirt-
schaftsförderung gesehen werden, in Zeiten, in denen Milliarden 
dafür ausgegeben werden.

Einstellung Konrektorin Grundschule Langenbrettach
Der Gemeinderat nimmt die Information zur Kenntnis.

Kostenloser Corona-Test als Angebot für Erzieher*innen
Bei den örtlichen Ärzten bereits möglich für die Erzieher*innen der 
Gemeinde Langenbrettach
Der Gemeinderat nimmt die Information zur Kenntnis.

Maskenpflicht in Grundschulen
Der Gemeinderat bitte um Prüfung, ob vonseiten der Gemeinde als 
Hausherrin eine Maskenpflicht für die Schüler im Unterricht und im 
Gebäude auferlegt werden kann.

Brennholzverkauf Gemeindewald Langenbrettach 
Winter 2020/2021
Aufgrund der Corona-Pandemie werden von der Gemeinde Langen-
brettach in diesem Winter keine Brennholzversteigerungen veran-
staltet. Selbstverständlich kann dennoch Brennholz im gewohnten 
Umfang aus dem Gemeindewald erworben werden.
Der Verkauf erfolgt im Rahmen eines schriftlichen Bieterverfahrens. 
Sobald ein Holzeinschlag abgeschlossen ist, werden mehrmals in 
diesem Winter die Brennholzpolter und Flächenlose im Mitteilungs-
blatt und auf der Gemeindehomepage ausgeschrieben.
Kaufinteressenten können dann jeweils ab Erscheinen des Amts-
blatts bis kommende Woche Donnerstag, 18.30 Uhr ihre verbindli-
chen Gebote bei der Gemeindeverwaltung 
holzverkauf@langenbrettach.de oder ausnahmsweise telefonisch 
unter 07139/9306-31 abgeben.
Die Brennholzpolter und Flächenlose werden zum Anschlagpreis 
angeboten. Die Bieter geben verbindliche Gebote je Brennholzpolter 
und Flächenlos ab. Eine Priorisierung bei mehreren abgegebenen 
Geboten ist nicht möglich. Die Gebote müssen mindestens so hoch 
wie der Anschlagpreis sein, um gewertet zu werden.
Das höchste Gebot erhält den Zuschlag. Zuschläge und Absagen 
werden freitags versandt. In der darauffolgenden Woche werden ggf. 
nicht verkaufte Lose neu ausgeschrieben.
In dieser Woche werden folgende Brennholzpolter und Flächenlose 
angeboten:
Brennholzpolter
Wirbelbrunnenweg, Blockhüttenweg, Vogelsangweg, Neuerbergweg, 
Siebeneicherweg, Waldrand Aspe, Jägerbrünnleweg, Neuerweg, 
Steinbruchweg

Amtliche Bekanntmachungen
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Fundsachen
Gefunden wurde auf dem Parkplatz in Brettach vor „ums Eck“ eine 
Lesebrille.
Gefunden wurde ein Kinderfahrrad.
Die Eigentümer können diese Fundsachen im Schlössle, Rathausstr. 
1, nach telefonischer Vereinbarung abholen.

Geburtstage

4.3. Ingrid Heiderose Brechtel, Haupttsr. 35  70 Jahre
9.3. Werner Winkler, Neudeck 44  70 Jahre

Die Gemeinde Langenbrettach gratuliert den Jubilaren recht herzlich 
zum Ehrentag.

Öffnungszeiten Häckselplatz Brettach
Ganzjährig Samstag 12.00 - 16.00 Uhr
Oktober bis Mai zusätzlich:
Freitag 15.00 - 17.00 Uhr

- Ende der amtlichen Bekanntmachungen -

Landratsamt Heilbronn

Beratungsstelle für Familie und Jugend
Wir bieten psychologische Beratung und Begleitung bei Problemen 
im Familienalltag und bei Fragen zur Entwicklung, Erziehung und För-
derung von Kindern an. Sie können sich vorbeugend informieren oder 
sich in einer aktuellen Situation unterstützen lassen.
Die Vor-Ort-Beratung kann von Eltern, von Kindern und von Jugendli-
chen aus den Kommunen Langenbrettach, Hardthausen und Neuen-
stadt aufgesucht werden. Sie ist kostenlos und vertraulich.

Stellenausschreibung

Bundesfreiwilligendienst

Die Gemeinde Langenbrettach bietet kurzfristig ab sofort und 
ab September 2021 Stellen für den Bundesfreiwilligendienst in 
unseren gemeindlichen Kindertagesstätten an. Gesucht werden 
engagierte, interessierte Menschen unter 25 Jahren, die Spaß 
am Umgang mit Kindern haben, Teamgeist besitzen und offen 
im Umgang mit Menschen sind.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an die Gemeinde Langen-
brettach, Rathausstr. 1, 74243 Langenbrettach oder per Mail 
unter bewerbung@langenbrettach.de.

Bei Fragen steht Ihnen Frau Homm unter Tel. 07139/9306-22 
oder andrea.homm@langenbrettach.de gerne zur Verfügung.

1. Abschlagszahlung für Wasser- und Abwasserge-
bühren
Die Gemeindekasse weist auf die Fälligkeit der 1. Abschlagszah-
lung für Wasser- und Abwassergebühren 2021 zum 15.3.2021 hin. 
Die Beträge sind in der Rechnung vom 8.2.2021 enthalten. Wenn 
uns kein SEPA-Lastschriftmandat vorliegt, bitten wir um rechtzeitige 
Überweisung der darin aufgeführten Beträge auf ein Bankkonto der 
Gemeinde Langenbrettach, da ansonsten die gesetzlich vorgeschrie-
ben Säumniszuschläge (1 % pro Monat) nach 3 Tagen erhoben wer-
den müssen. Bitte geben Sie das entsprechende Buchungszeichen 
als Zahlungsgrund an. Bei Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren 
werden die Beträge am 15.3.2021 abgebucht. Wir bitten Sie, für aus-
reichende Deckung auf Ihrem Konto zu sorgen. Bevor Sie einer Last-
schrift bei Ihrer Bank widersprechen, sollten Sie zuerst kurz mit uns 
Verbindung aufnehmen, weil sonst bei einer Rücklastschrift von den 
Geldinstituten Gebühren erhoben werden.
Ihre Gemeindekasse

Amtliche Bekanntmachungen
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schiedene Stoffe. Doch welchen Weg nehmen Altglas, Kunststoffe 
und Co.? Welchen Nutzen bringt Recycling? Antworten auf diese 
Fragen gibt der Abfallwirtschaftsbetrieb an dieser Stelle. Alle zwei 
Wochen stellt er in einer neuen Serie verschiedene Wertstoffe und 
Stoffkreisläufe vor.
Unser Thema heute: Hochwertige Kunststoffe - PE und PP
Was sind hochwertige Kunststoffe und warum ist die Sammlung 
wichtig?
In den 51 Recyclinghöfen des Landkreises Heilbronn werden nicht 
nur Verpackungskunststoffe gesammelt, sondern auch hochwertige 
Kunststoffe aus Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP). Dazu 
zählen zum Beispiel Eimer, Wäschekörbe, Klappboxen, Gartenmö-
bel aus Kunststoff, Gießkannen, Schüsseln, Kanister, Pflanzgefäße, 
Fässer und sonstige Aufbewahrungssysteme. Diese Kunststoffab-
fälle werden recycelt und sind dann Ausgangsstoffe für hochwertige 
Sekundärrohstoffe. Das heißt, sie werden stofflich verwertet.
Aufbereitung der Kunststoffabfälle 
Die Firma ELM Recycling GmbH in Bissingen verarbeitet die im 
Landkreis getrennten hochwertigen Kunststoffe zu Mahlgut. Die 
Fachfirma trennt Polyethylen und Polypropylen, sogenannte Ther-
moplaste, in einem Schwimm-Sink-Verfahren von Störstoffen und 
anderen Kunststoffen. Das Unternehmen schreddert das Material 
und vermarktet es als Mahl- oder Schreddergut weiter. Das Mahlgut 
kommt beispielsweise bei einer Firma zum Einsatz, die Regen-
wassersammelsysteme produziert. Das bedeutet: Die hochwertigen 
Kunststoffe aus den Landkreis-Recyclinghöfen erhalten ein zweites 
Leben als Zisterne und tragen somit doppelt zum Umweltschutz bei. 
Denn: Regenwassernutzung schont die Grundwasservorräte.
Kunststoffrecycling dient der Umwelt
Kunststoffrecycling dient in hohem Maße dem Umweltschutz, weil es 
Rohstoffe (Erdöl) und Energie einspart. Zahl des Tages: Es lassen 
sich mit einem Kilogramm Mahlgut aus Abfällen mindestens der 
Verbrauch von einem Kilogramm Erdöl und die Emission von mehr 
als zwei Kilogramm Kohlendioxid vermeiden. Durchschnittlich ent-
stehen durch den Einsatz von Sekundärgranulaten fünfmal weniger 
Kohlendioxid-Emissionen als beim Einsatz von Primär- oder Neugra-
nulaten. Kunststoffrecycling leistet damit einen erheblichen Beitrag 
zum Schutz der Umwelt und zur Abfallvermeidung.
Hochwertige Kunststoffe nicht zur Sperrmüllabholung bereit-
stellen
Damit die hochwertigen Kunststoffe den Weg zum Recycling finden, 
ist es sinnvoll, diese beim Recyclinghof abzugeben und nicht als 
Sperrmüll auf die Straße zu stellen. Denn dabei werden sie nicht 
getrennt erfasst und landen in Müllverbrennungsanlagen.
Es spricht also alles dafür, hochwertigen Kunststoffen ein zweites 
Leben zu schenken und sie zu einem Recyclinghof zu bringen. 
Weitere Informationen gibt der Abfallwirtschaftsbetrieb im Internet: 
www.landkreis-heilbronn.de oder per E-Mail: 
abfallwirtschaftsbetrieb@landratsamt-heilbronn.de.

Schulnachrichten

Grundschule Langenbrettach
Schulanmeldung 2021
Am 15.3.2021, im Zeitraum zwischen 14.00 und 16.00 Uhr, findet 
in den Schulhäusern in Langenbeutingen (Schulstraße 54) und in 
Brettach (Brennofenstraße 32) die Anmeldung der Schulanfänger für 
das Schuljahr 2021/2022 statt. Anmeldepflicht besteht für jedes Kind, 
das bis zum 31. Juli des laufenden Jahres sechs Jahre alt wird.
Bitte halten Sie bei der Anmeldung die Abstands- und Hygienebestim-
mungen ein. Auf dem Schulgelände muss ein Mund-Nasen-Schutz 
getragen werden. Die Kinder dürfen in diesem Jahr leider nicht per-
sönlich mit zur Anmeldung kommen. Bitte denken Sie daran, die Ge-
burtsurkunde oder das Familienstammbuch sowie den Impfnachweis 
der Masernschutzimpfung zur Einsicht mitzubringen.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder.
Das Team der Grundschule Langenbrettach

Vor-Ort-Sprechstunden finden jeweils dienstags im Rathaus in Neu-
enstadt, in Räumen der Kindertageseinrichtung Kitteläcker in Bürg 
und im Rathaus Kochersteinsfeld in Hardthausen statt. Ebenso kön-
nen Termine in der Hauptstelle im Landratsamt Heilbronn vereinbart 
werden.
Es berät Sie Frau Dipl.-Psychologin Katrin Labs.
Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 07131/994-338
E-Mail: Katrin.Labs@landratsamt-heilbronn.de

Neue Erreichbarkeit der Corona-Hotline des Landkreises Heil-
bronn
Da mit den sinkenden Fallzahlen an COVID-19-Infektionen im Land-
kreis Heilbronn auch die Zahl der Anrufe bei der Corona-Hotline ab-
nimmt, wurde die Erreichbarkeit seit Montag, 22. Februar 2021 ange-
passt. Die Hotline ist dann montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 
Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr sowie am Wochenende von 12.00 
bis 15.00 Uhr erreichbar.
Zu diesen Zeiten können sich Einwohnerinnen und Einwohner des 
Landkreises unter der Nummer 07131/994-5012 zu allgemeinen Fra-
gen zum Coronavirus sowie zu Quarantänemaßnahmen informieren.
Grundsätzlich gilt zu beachten, dass bei der Corona-Hotline des Land-
kreises keine Impftermine vereinbart werden können. Die richtigen 
Ansprechpartner für medizinische Fragen sind Haus- oder Fachärzte.

Kfz-Zulassungsstelle Landkreis Heilbronn
Ausstellung eines Ersatz-Fahrzeugscheines (ZB I) bei Verlust ab 
sofort per Post möglich
Namens- oder Adressänderungen in den Fahrzeugpapieren (inner-
halb des Landkreises) können schon seit einigen Monaten per Post 
erledigt werden. Nun erweitert die Zulassungsstelle des Landkrei-
ses Heilbronn ihren Service für Einwohnerinnen und Einwohner des 
Landkreises Heilbronn. Ab sofort kann auch die Ausstellung eines 
Ersatz-Fahrzeugscheines (ZB I) bei Verlust auf dem Postweg erledigt 
werden.
Ein Formular für die Ausstellung eines Ersatz-Fahrzeugscheines 
steht unter www.landkreis-heilbronn.de/verlust-fahrzeugschein zum 
Download bereit oder kann per E-Mail an
kfz-zulassung@landratsamt-heilbronn.de angefordert werden. Das 
ausgefüllte und unterschriebene Formular wird zusammen mit den 
notwendigen Unterlagen an die Zulassungsstelle des Landkreises 
Heilbronn gesendet. Das Landratsamt übernimmt keine Haftung für 
Unterlagen auf dem Postweg.
Sofern die Unterlagen vollständig sind und kein Zulassungshemm-
nis besteht, stellt die Zulassungsstelle den Ersatz-Fahrzeugschein in 
der Regel am Tag des Posteingangs aus. Anschließend werden die 
neuen Unterlagen zusammen mit einem Anschreiben und einer Kos-
tenrechnung mit einer Postzustellungsurkunde an den Antragsteller 
zurückgesendet.
Durch den erhöhten Arbeitsaufwand und den Postversand mittels 
Postzustellungsurkunde entstehen Mehrkosten von 16,25 €. Der ge-
samte Vorgang kostet deshalb in der Regel 58,65 €.

Landratsamt Heilbronn
- Abfallwirtschaft

Annahme von Rasenschnitt und Laub ab Samstag, 13. März auf 
den Häckselplätzen
Ab 13. März können Privatanlieferer wieder Rasenschnitt und Laub 
aus Hausgärten kostenfrei auf den Häckselplätzen des Landkreises 
Heilbronn abgeben. Das Material wird bis einschließlich Dezember in 
Containern oder Anhängern angenommen. Eine Anlieferung ist auf 
0,5 m³ begrenzt.
Mit der Biotonne werden neben Rasenschnitt und Laub auch andere 
Gartenabfälle ab Haus eingesammelt. Eine Jahresmarke für die 60-l-
Biotonne kostet im Landkreis Heilbronn nur 18 €.
Außerdem sind 60-l-Säcke für Gartenabfälle bei den Verkaufsstellen 
für Müllmarken erhältlich. Die Säcke kosten 1,50 € und können bei der 
Abfuhr der Biotonne bereitgestellt werden.
Ansonsten können Gartenabfälle auch im eigenen Garten fachge-
recht kompostiert und dadurch wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll 
verwertet werden.
Für Fragen steht Ihnen die Abfallberatung des Landkreises unter der 
Rufnummer 07131/994-560 zur Verfügung.

Warum sich Trennen und Recyceln lohnt
Von konsequentem Wertstoffrecycling profitieren alle Seiten: Bür-
ger, Umwelt, Wirtschaft. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises 
Heilbronn sammelt in seinen Entsorgungseinrichtungen viele ver-

Schulnachrichten

Achten Sie im Stadtverkehr 
bitte auf Fußgänger, Radfahrer und 

besonders auf Kinder!
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Musikschule Neuenstadt

Kindergarten-Kinder aufgepasst - Videos für euch auf unserem 
YouTube-Kanal
Musikalische FrühErziehung (MFE) kann zur Zeit wegen der Corona-
Pandemie nicht stattfinden. Die Lehrkräfte der Musikschule sind aber 
fleißig und nehmen für euch - also alle Kinder im Kindergartenalter - 
Videos auf. Schaut doch auf unserem YouTube-Kanal vorbei.
Toll wäre es, wenn eure Eltern den YouTube-Kanal „Musikschulen 
Möckmühl und Neuenstadt“ abonnieren würden. Dann verpasst ihr 
kein Video. „Tanz, Fass, Tanz!“ heißt das aktuelle Video und ist eine 
tolle Geschichte zum Mitmachen. Wir wünschen euch viel Spaß.
www.musikschule-neuenstadt.de

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Brettach
Evangelisches Pfarramt Brettach
Pfarrer Christoph Heinritz, Pfarrgasse 1, Telefon 07139/1342
Pfarramt.Brettach@elkw.de 
Sekretariat: Sabine.Korb@elkw.de
Bürozeiten: Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag 14.00 bis 15.30 Uhr
Taufsonntag: 9. Mai
Freitag, 5.3.
19.30 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen in der Kir-

che
Sonntag, 7.3. - Okuli
Wochenspruch
Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 
geschickt für das Reich Gottes. Lukas 9, 62
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Köhrer
Weitere Gottesdienste
Sonntag, 14.3. - Lätare
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Mack)
Sonntag, 21.3. - Judika
  9.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Köhrer)
Sonntag, 28.3. - Palmsonntag
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Heinritz)
Gottesdienste
Für die Gottesdienste gelten weiter die bisherigen Schutzregeln: Mas-
kenpflicht, kein Singen der Gemeinde, Abstandregelungen, Name 
und Adresse aufschreiben.
Bei Beerdigungen können bis zu 100 Personen teilnehmen, Ab-
standsregelungen sind einzuhalten.
Das Tragen einer medizinischen Schutzmaske ist Pflicht (OP-
Maske oder FFP2-Maske).
►Weltgebetstag der Frauen am 5. März
Die 83 Inseln des Staates Vanuatu liegen im pazifischen Ozean zwi-
schen Australien und Neuseeland - scheinbar am Ende der Welt. Das 
exotische Südseeparadies hat aber auch eine Kehrseite: Vanuatu ist 
weltweit das Land, das den Folgen des Klimawandels am meisten 
ausgesetzt ist. Der steigende Meeresspiegel und verheerende Zyk-
lone bedrohen zusätzlich zu Vulkanen und Erdbeben die Bewohner. 
Frauen aus Vanuatu laden uns in diesem Jahr ein, anhand des Gleich-
nisses vom Haus auf Fels oder Sand in Matthäus 7 nachzudenken 
über die Fragen: „Worauf bauen wir?“, „Was trägt unser Leben, wenn 
alles ins Wanken gerät?“ Wir feiern den Weltgebetstag am Freitag, 5. 
März um 19.30 Uhr in diesem Jahr in der Kirche. Es wird ein Gottes-
dienst sein, wie in Corona-Zeiten üblich mit Abstand und den bekann-
ten Hygieneregeln. Frauen und Männer sind herzlich dazu eingeladen.
►Zuwahl von Heidrun Kuttruff zum Kirchengemeinderat
Liebe Gemeindeglieder, ich darf Ihnen mitteilen, dass der Kirchenge-
meinderat in seiner Sitzung vom 24. Februar Heidrun Kuttruff, Mühl-
straße 5 zum Kirchengemeinderat zugewählt und verpflichtet hat.
Bei der letzten Kirchengemeinderatswahl im Dezember 2019 haben 
Sie Simone Schneider zur Kirchengemeinderätin gewählt. Seit 1. 
September 2020 ist sie Kirchenpflegerin in unserer Kirchengemein-
de. Sie ist nun aufgrund ihres Amtes Mitglied im Kirchengemeinderat. 
Ihr Sitz im Gremium, den sie durch die Wahl erlangt hat, wurde damit 

Volkshochschule Unterland
Außenstelle Langenbrettach

Außenstellenleiterin Marion Ortale
telefonische Sprechzeiten:
Montag und Donnerstag 10.00 - 11.00 Uhr
Dienstag 16.00 - 17.00 Uhr, ansonsten ist der Anrufbeantworter ge-
schaltet und ich rufe Sie dann zeitnah zurück.
Telefonnummer 07139/18457 oder per Mail: 
langenbrettach@vhs-unterland.de

Eduard-Mörike-Gymnasium
Neuenstadt

Anmeldung in die Klasse 5 für das Schuljahr 2021/2022
Eduard-Mörike-Gymnasium Neuenstadt
Helmbundschule Neuenstadt
Liebe Eltern von Schülerinnen und Schülern der 4. Klasse,
alle Kinder, die im Schuljahr 2021/2022 in die Klasse 5 einer Werkre-
alschule, Realschule oder eines Gymnasiums eintreten wollen, müs-
sen bei der jeweiligen Schulleitung angemeldet werden.
Die Anmeldung findet in diesem Jahr vom 8. bis 11. März 2021 statt. 
An beiden Schulen benötigen Sie für die Anmeldung Ihres Kindes ne-
ben dem ausgedruckten Online-Anmeldeformular:
1. einen Identitätsnachweis des Kindes (z.B. Kopie von Familien-

stammbuch, Geburtsurkunde)  
2. Anmeldeblätter der Grundschule (Original der Grundschulemp-

fehlung (Blatt 3) und Bestätigung der Grundschule (Blatt 4))
3. Nachweis der Masernimmunität (Kopie des Impfpasses oder 

ärztliches Zeugnis)
4. bei getrennt lebenden Eltern die Erklärung der Sorgeberechti-

gung
Für das Eduard-Mörike-Gymnasium gilt:
Das Anmeldeformular finden Sie unter https://emgneuenstadt.de bzw.
https://www.schulinternes.de/dato40/ifr-anmeldung5.php? 
schule=74196emg
Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus, senden es ab und drucken 
es anschließend aus.
Bitte werfen Sie alle Unterlagen in den Schulbriefkasten am Haupt-
eingang oder Sie senden sie uns per Post an Eduard-Mörike-Gymna-
sium, Gymnasiumstr. 14, 74196 Neuenstadt a.K. bis zum 11. März 
2021 um 17.00 Uhr zu. Bei E-Mail-Versand muss das Original nach-
gereicht werden.
Eine persönliche Anmeldung ist nur in Ausnahmefällen nach telefoni-
scher Terminvereinbarung möglich.
Die Aufnahmebestätigung erhalten Sie per Post nach Beendigung 
des Aufnahmeverfahrens.
Bei Rückfragen oder Problemen melden Sie sich gerne telefonisch 
unter 07139/472610 (Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr) oder per Mail an 
emg@emgneuenstadt.de.
gez. Mutz, Schulleiter
Für die Helmbundschule gilt:
Das Anmeldeformular finden Sie unter
https://www.helmbundschule.de/aktuelles/
Bitte senden Sie uns das Anmeldeformular vollständig ausgefüllt und 
unterschrieben entweder per Post (Helmbundschule, Gymnasium-
straße 16, 74196 Neuenstadt) oder E-Mail an sekretariat@helm-
bundschule.de zu. Bei E-Mail-Versand muss das Original nachge-
reicht werden. Oder Sie werfen die Unterlagen in den Briefkasten der 
Helmbundschule.
Alle Unterlagen müssen spätestens bis zum 11. März 2021 um 
17.00 Uhr vorliegen.
Eine persönliche Anmeldung ist nur in Ausnahmefällen nach telefoni-
scher Terminvereinbarung möglich.
Die Aufnahmebestätigung erhalten Sie per Post nach Beendigung 
des Aufnahmeverfahrens.
Bei Rückfragen oder Problemen melden Sie sich gerne telefonisch 
unter 07139/480210 (Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr) oder per Mail an se-
kretariat@helmbundschule.de.
gez. Rau, Schulleiter

Kirchliche Nachrichten

Denken Sie daran, bei der Ausfahrt 
aus dem Kreisverkehr zu blinken?
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Katholische Seelsorgeeinheit JaKoBuS
Mariä Himmelfahrt ▪ Neuenstadt Kochertürn
Heilig Kreuz ▪ Stein
St. Kilian ▪ Möckmühl

Pfr. Dr. Reji John, Kirchstr. 2, Kochertürn
Tel. 07139/931519-4, E-Mail: Reji.John@drs.de
Pfr.vikar Benedict Wilson, Kilianstr. 6, 74219 Möckmühl
Tel. 06298/7130, E-Mail: Anil.ChennamkulathWilson@drs.de
Gemeindereferentin Claudia Wahl, Kirchstr. 2, Kochertürn
Tel. 07139/931519-3 oder 01522/2717487
E-Mail: Claudia.Wahl@drs.de
Gemeindeassistentin Melissa Trunk, Kirchstr. 2, Kochertürn
Tel. 07139/931519-3, E-Mail: Melissa.Trunk@drs.de
Kath. Pfarrbüro Neuenstadt-Kochertürn und Stein
Christina Kaiser, Kirchstraße 2, Neuenstadt
Tel. 07139/931519-1, E-Mail: MH.Neuenstadt-Kochertuern@drs.de
Öffnungszeiten Kochertürn
Pfarrbüro geschlossen
Mittwoch, 3.3.   
Neuenstadt 18.00 Uhr Rosenkranzgebet
 18.30 Uhr Eucharistiefeier mit eucharistischem Segen
Donnerstag, 4.3.   
Kochertürn 18.00 Uhr Rosenkranzgebet
 18.30 Uhr Eucharistiefeier mit eucharistischem 

Segen
  + Vasile Golescu und Eltern
Freitag, 5.3.   
Neuenstadt 18.00 Uhr Weltgebetstag in der evangelischen 

Stadtkirche St. Nikolaus
Stein 18.00 Uhr Weltgebetstag in der kath. Kirche Heilig 

Kreuz
Möckmühl 18.30 Uhr Weltgebetstag in der kath. Kirche St. 

Kilian
Samstag, 6.3.  
Stein   7.00 Uhr Morgenlob
 14.00 Uhr Beichte der Erstkommunionkinder aus 

Stein und Kochertürn
 18.30 Uhr Eucharistiefeier zum Sonntag
  + Rosa und Emil Trabold
Sonntag, 7.3. - 3. Fastensonntag  
Kochertürn   9.00 Uhr Eucharistiefeier
  + Hildegard und Paul Körner und ver-

storbene Angehörige; Franz und Rosa 
Zajonz, Hubert Zwierzyna und Eltern

Neuenstadt 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Möckmühl 10.30 Uhr Eucharistiefeier
Kochertürn 18.30 Uhr Kreuzwegandacht
Montag, 8.3.  
Neuenstadt 18.00 Uhr ExiA Wochentreffen in der Kirche
Dienstag, 9.3.   
Möckmühl 18.00 Uhr Rosenkranzgebet
 18.30 Uhr Eucharistiefeier
Mittwoch, 10.3.  
Neuenstadt 18.00 Uhr Rosenkranzgebet
 18.30 Uhr Eucharistiefeier
Donnerstag, 11.3.  
Kochertürn 18.00 Uhr Rosenkranzgebet
 18.30 Uhr Eucharistiefeier
  + Monika Kirner (Jahrtag)
Freitag, 12.3.   
Stein 18.00 Uhr Rosenkranzgebet
 18.30 Uhr Eucharistiefeier
Samstag, 13.3.  
Kochertürn   7.00 Uhr Morgenlob
Neuenstadt 18.30 Uhr Bußgottesdienst mit Eucharistie
  + verstorbene Spender und Wohltäter
Sonntag, 14.3. - 4. Fastensonntag (Laetare)  
Stein   9.00 Uhr Bußgottesdienst mit Eucharistie
  + Heinrich Herzen
Roigheim   9.00 Uhr Bußgottesdienst mit Eucharistie
Kochertürn 10.30 Uhr Bußgottesdienst mit Eucharistie
  + Walter und Balbina Hetzler, Waltraud 

Fuchs, Otto und Martha Lang, Alfons, 
Paulina und Otto Lohmann, Berta und 
August Würth

Möckmühl 10.30 Uhr Bußgottesdienst mit Eucharistie
Neuenstadt 18.30 Uhr Kreuzwegandacht

frei. Dieser Sitz ist jetzt durch die Zuwahl von Heidrun Kuttruff wieder 
besetzt. Ich freue mich sehr darüber und wünsche Heidrun Kuttruff 
Gottes Segen für ihr Amt.
Pfr. Christoph Heinritz
►Dank für die Spenden an Familie Wester nach Hausbrand
Im November letzten Jahres verlor Familie Wester durch einen Schwel-
brand ihr gesamtes Hab und Gut. Umgehend musste sie eine neue 
Unterkunft finden. Die Gemeinde Langenbrettach hat zusammen mit 
der Ev. Kirchengemeinde Brettach die Bevölkerung um Spenden ge-
beten. Ein Spendenkonto wurde bei der Kirchengemeinde eingerich-
tet. Ganz herzlich bedankt sich nun die Kirchengemeinde zusammen 
mit Familie Wester für die vielen Spenden, die auf dem Spendenkon-
to eingingen. Es war eine großartige Unterstützung und Hilfe. Es hat 
gut getan. Ganz herzlichen Dank dafür. In der nächsten Zeit stellt die 
Kirchengemeinde die Spendenbescheinigungen aus. Ab einer Spen-
de in Höhe von 50 € lassen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung 
zukommen. Bei einem niedrigeren Spendenbetrag können Sie Ihren 
Kontoauszug mit dem Vermerk der Spende dem Finanzamt vorlegen.

Evangelische Kirchengemeinde
Langenbeutingen
Wochenspruch für die kommende Woche
Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben 
ist, als wir noch Sünder waren. (Röm. 5,8)
Die nächsten Gottesdienste in unserer Gemeinde
Vorschau
Freitag, 5. März 
17.00 Uhr Weltgebetstag-Feier in der Martinskirche
Sonntag, 7.3. - Okuli
10.00 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche (Pfr. Heinritz) (Kanzel-

tausch mit Pfarrer Köhrer)
Aktuelle Informationen aus unserer Kirchengemeinde
►Kinderkirche
Am Sonntag wird es noch einmal die Kiki to go geben. Überraschun-
gen warten ab 10.00 Uhr am Gemeindehaus Pluspunkt auf euch. Wir 
freuen uns auf euch.
►Weltgebetstag 2021
Weltgebetstag der Frauen 2021 - ganz anders als bisher. Nicht im Ge-
meindehaus, sondern diesmal in der Kirche. Dort können wir die ak-
tuellen Schutzverordnungen einhalten: FFP2-Maskenpflicht und Ab-
stand. Wer keine Maske hat, bekommt eine am Eingang. Wir halten 
den Abstand ein und singen nicht. Aber Carola und Thomas Geiger 
werden mit Musik und Gesang im Chorraum die Lieder der Gottes-
dienstordnung zum Klingen bringen. Die Gottesdienstordnung wurde 
dieses Jahr von Frauen aus Vanuatu vorbereitet. Das Thema lautet: 
„Worauf bauen wir?“ Grundlage ist der Bibeltext Matth. 7, 24-27.
Vanuatu ist ein Inselstaat aus 83 Inseln im Pazifischen Ozean, östlich 
von Australien, westlich der Fidschi-Inseln. Das Land ist besonders 
gefährdet durch Vulkanausbrüche, Erdbeben und Tsunamis. Durch 
den Klimawandel bedroht der steigende Meeresspiegel die Inseln. 
Auf der anderen Seite ist Vanuatu ein Südseeparadies. Sabine Rapp 
wird uns Bilder zeigen. Auch wir Langenbeutinger und Neudeckerin-
nen möchten uns in die lange Kette der Menschen eingliedern, die an 
diesem Tag rund um die Welt diesen Gottesdienst nach der Ordnung 
der Frauen aus Vanuatu halten. Deshalb laden wir Sie herzlich ein, 
am Freitag, 5. März um 17.00 Uhr in die Martinskirche zu kommen.
►Corona-Schutzimpfung - Bezirksstellen unterstützen Senio-
rinnen und Senioren
Es ist für die weiteren Wochen entscheidend, dass die Altersgruppe, 
die besonders gefährdet ist, als Erstes geimpft wird. So gibt es, wie 
wir wissen, für ältere Menschen die Möglichkeit einer Impfung gegen 
COVID-19. Termine kann man über eine Hotline bzw. Internetplatt-
form ausmachen. Das kann aber für manche auch eine Überforde-
rung sein. Betroffene, die sich nicht selbst bzw. über ihr persönliches 
oder familiäres Umfeld helfen können einen Impftermin auszumachen 
und wahrzunehmen, können sich an unsere Diakonische Bezirksstel-
le Neuenstadt wenden, Tel. 07139/7018.
Evang. Pfarramt in Langenbeutingen
Pfarrer Alexander Köhrer, Hohenloher Str. 11, 74243 Langenbrettach-
Langenbeutingen, Tel. 07946/8783
E-Mail: pfarramt.langenbeutingen@elkw.de
www.kirchengemeinde-langenbeutingen.de
Sekretariat: Elisabeth Panje, Tel. 07946/940631
elisabeth.panje@elkw.de
Dienstzeiten: donnerstags 9.00 - 12.00 Uhr, freitags 9.00 - 11.00 Uhr 
oder 14.00 - 16.00 Uhr

Kirchliche Nachrichten
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10.40 Uhr  Wachtturmstudium anhand des Artikels: „Bewahr die 
Ruhe und vertrau auf Jehova“ gemäß Jesaja Kap. 30 
Vers 15

Aufgrund des virtuellen Besuches eines reisenden Predigers - 
nächste Woche geändertes Programm.
Dienstag, 9.3.
19.00 Uhr  Schätze aus Gottes Wort - Themen: „Wie Jehova sein 

Volk führt“; „Nach geistigen Schätzen graben - 4. Mose 
Kap. 9 Vers 13 - Welche Lehren können Christen aus 
dieser Anweisung an die Israeliten ziehen?“ und Bibelle-
sung: 4. Mose Kap. 10 Verse 17 - 36

19.30 Uhr  Uns im Dienst verbessern - Schulung für das weltweite 
Predigtwerk (Video)

19.45 Uhr  Unser Leben als Christ - Themen: „Veränderungen im 
Bethel fördern das Predigtwerk (Video)“ und „Warum 
wir das Bethel besuchten (Video)“, anschließend die 
Ansprache des reisenden Predigers - Thema: „Fördern 
was Loyalität stärkt“

Interessierte Personen wenden sich gerne an einen ihnen bekannten 
Zeugen Jehovas oder nehmen Kontakt mit Sascha Holley, Im Ehnig 
14, 74861 Neudenau, Tel. 0172/6793075 - E-Mail: sh@8am.de auf.
Internet: www.jw.org

Vereinsmitteilungen

TSV Brettach

Fotoserie
Im 5. Teil unserer TSV-Fotoserie präsentiert sich unsere Fußballju-
gend, die SGM KoBra. Seit 2016 wird unter dem Namen SGM KoBra 
(Abkürzung für Kocher- Brettachtal) gespielt. Die beteiligten Vereine 
sind der TSV Brettach, der TSV Hardthausen, der SV Lampoldshau-
sen und der TSV Langenbeutingen. Inzwischen ist man im Unterland 
und darüber hinaus mit großen sportlichen Erfolgen, speziell auch 
im Hallenbereich, eine feste Größe. Die Beteiligung an Events wie 
Brettacher Markt, Rot am See, Fußballcamp, Turnier im Montafon 
und vieles mehr trägt zu einer hervorragend funktionierenden Ge-
meinschaft bei. Die Fußballjugend ist tief in unserem Verein verankert 
und genießt eine große Wertschätzung, denn auch hier ist allen klar: 
Die Jugend ist unsere Zukunft.
Bild 1 zeigt unsere Kicker beim Fußballcamp 2019.
Auf Bild 2 sehen wir ein Mannschaftsfoto bei der Teilnahme am Tur-
nier 2018 im Montafon/Österreich.

Fotos: Timo Weber

Gottesdienste
Mit Inkrafttreten der 3. Pandemiestufe des Landes, müssen ab sofort 
bei allen Gottesdiensten durchgehend medizinische OP-Masken 
(Einweg) oder FFP2-Masken getragen werden. Zur Kontaktverfol-
gung werden auch weiterhin Ihre Namen/Adressen vor Betreten der 
Kirche festgehalten. Die Daten werden selbstverständlich nach der 
Aufbewahrungsfrist von 14 Tagen vernichtet. Weiterhin gilt der Min-
destabstand von 1,50 Meter. Vereinzelt kann es vorkommen, dass 
alle Plätze in der Kirche belegt sind, und weitere Personen leider nicht 
am Gottesdienst teilnehmen können. Um sicherzugehen, einen Sitz-
platz in der Kirche zu erhalten, empfehlen wir eine vorherige telefoni-
sche Anmeldung im Pfarrbüro Kochertürn. Bitte melden Sie sich unter 
der Telefon-Nummer 07139/931519-0 donnerstags von 16.30 bis 
18.30 Uhr oder freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr für die Gottesdienste 
an. So können Sie sicher sein, einen Platz für Ihren gewünschten 
Gottesdienst zu erhalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre 
Unterstützung.

Neue Gemeindepraktikantin in unse-
rer Seelsorgeeinheit
Zum 1. März 2021 beginnt in unserer 
Seelsorgeeinheit JaKoBuS Frau Heike 
Böhm ihr Gemeindepraktikum. Wir freu-
en uns auf die gemeinsame Zeit und 
wünschen Frau Böhm für ihr Wirken und 
Arbeiten alles Gute und Gottes Segen.
Foto: privat

Du stellst meine Füße auf weiten Raum - Hungertuch 2021
Beim Anschauen des Hungertuches spürt man nicht nur intensiv den 
Schmerz der Verletzungen, sondern auch die Intensität und Leichtig-
keit der Linien, die kämpfen, sich lösen und schließlich befreien. Die 
goldenen Blumen greifen das florale Muster der Wäsche auf: zarte 
und machtvolle Zeichen für das Leben, das erblüht und sich immer 
neu verschenkt. Hier ist eine Kraft am Werk, die herausbricht, die sich 
weiterbewegen und einen Prozess anstoßen will. Das Bild macht Mut, 
die Füße in den Boden zu stemmen und immer wieder aufzustehen 
für das Recht.
Spuren der Erde - Spuren der Hoffnung
Wer sich die Hände nicht schmutzig machen will
bleibt unberührt und heimatlos schreib es in Staub lies: die Hoffnung 
wurde Mensch!
aus Meditationen zum Hungertuch von Dr. Claudia Kolletzki, Misereor 
und Ricarda Moufang
Jugendgottesdienste in der Seelsorgeeinheit JaKoBuS
Am vergangenen Wochenende fanden in der gesamten Seelsorge-
einheit JaKoBuS Jugendgottesdienste zur Vorbereitung auf die Fir-
mung statt. Alle Jugendlichen hatten einen Zettel mit ihren Wünschen 
und Träumen mitgebracht, welche sie in die Schale beim Betreten der 
Kirche legten. Nach der Begrüßung durch Pfr. Benedict ließ Frau Wahl 
die Schale fallen und erklärte, dass es manchmal eben so ist mit den 
Träumen und Wünschen: sie zerbrechen wie die Schale und wir ste-
hen vor einem Scherbenhaufen. Während des Gottesdienstes konnte 
jeder sich mit „seinem“ Scherbenhaufen befassen und so eine Mög-
lichkeit erhalten, sich neu zu orientieren und ganz neu zu beginnen.

Jehovas Zeugen Versammlung Neuenstadt
In der momentanen Situation über Videokonferenz
Freitag, 5.3.
19.00 Uhr  Schätze aus Gottes Wort - Themen: „Das Lager der 

Israeliten und Lehren für uns“; „Nach geistigen Schätzen 
graben - 4. Mose Kap. 8  Vers 17 - Als was betrachtete 
Jehova die Erstgeborenen der Israeliten?“ sowie Bibel-
lesung: 4. Mose Kap. 7 Verse 1 - 17

19.30 Uhr  Uns im Dienst verbessern - Schulung für das weltweite 
Predigtwerk

19.45 Uhr  Unser Leben als Christ - Ergebnisse unserer organi-
sierten Tätigkeit (Video) und Aktuelles sowie Versamm-
lungsbibelstudium anhand des Buches: „Die reine 
Anbetung Jehovas - endlich wiederhergestellt!“ -  Teil 2 
- Weil es mein Heiligtum war, das du … verunreinigt hast 
- Thema: „Schau dir die schlimmen Abscheulichkeiten 
an, die sie hier treiben (3. Teil - 25 Männer verbeugten 
sich vor der Sonne)“ 

Sonntag, 7.3.
10.00 Uhr  Sondervortrag, der weltweit gehalten wird - Thema: „ 

Eine besonders kostbare Perle - habe ich sie gefun-
den?“

Vereinsmitteilungen
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Sonstige
Bekanntmachungen

Mörike-Museum Cleversulzbach
Jahreshauptversammlung
Liebe Mörike-Freunde,
unsere für 19.3.2021 geplante Jahreshauptversammlung im Mörike-
Museum Cleversulzbach wird auf unbestimmte Zeit verschoben.
Der Gesundheit unserer Freunde und Förderer zuliebe können wir 
unsere Jahreshauptversammlung 2021 leider nicht im gewohnt fami-
liären Rahmen abhalten. Da uns dieser Rahmen jedoch sehr am Her-
zen liegt werden wir versuchen, nicht auf eine Online-Veranstaltung 
ausweichen zu müssen. Die weitere terminliche Gestaltung werden 
wir den gegebenen Umständen entsprechend mit wenig, aber längst-
möglichem Vorlauf auf diesem Wege bekannt geben.
Abschließend noch eine gute Nachricht
Die Umbaumaßnahmen im Museum schreiten gut voran, wir rechnen 
mit der Wiedereröffnung im Spätsommer diesen Jahres und freuen 
uns auf viele interessierte Besucher in den neu konzipierten Räum-
lichkeiten. Genauere Termine hierzu in Kürze.
Der Vorstand 

Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH
Online-Vernetzungstreffen für die Sozialwirtschaft in Heilbronn-
Franken 
Praxisaustausch berufliche Anerkennung von internationalen 
Fachkräften 
Beim nächsten Online-Vernetzungstreffen am 3. März 2021 von 
10.00 bis 12.00 Uhr können sich Personalverantwortliche aus der 
Sozialwirtschaft in der Region Heilbronn-Franken zum Thema berufli-
che Anerkennung informieren. Das Ziel der Vernetzungstreffen ist die 
Information über und Vernetzung mit wichtigen Anlaufstellen und ein 
Austausch untereinander, in dem aus Erfahrungen gelernt und neue 
Impulse für die Einstellung internationaler Fachkräfte in der Sozial-
wirtschaft in Heilbronn-Franken umgesetzt werden können. 
In einem Kurzvortrag geht Anita Hoffmann-Bohra vom Beratungs-
zentrum zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen der 
AWO Stuttgart auf wichtige Informationen und aktuelle Änderungen 
rund um das Anerkennungsverfahren in Berufen der Sozialwirtschaft 
ein. Im Anschluss wird die Anerkennungsstelle für Gesundheits- und 
Pflegeberufe des Regierungspräsidiums Stuttgart über ihre Arbeit 
berichten und Praxistipps für das Anerkennungsverfahren geben. 
Nach den Vorträgen gibt es die Möglichkeit, konkrete Fälle zu bespre-
chen. Das Vernetzungstreffen findet bereits zum dritten Mal statt und 
ist ein Kooperationsprojekt des Welcome-Centers Sozialwirtschaft 
Baden-Württemberg, der regionalen Koordinierungsstelle Fachkräfte-
einwanderung und dem Welcome-Center Heilbronn-Franken. 
Weitere Informationen über den Programmablauf finden Interessierte 
auf der Website des Welcome-Centers Heilbronn-Franken unter 
www.welcomecenter-hnf.com. Eine kostenfreie Anmeldung ist bis 
zum 2. März 2021 möglich. Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.
Kontakt
Welcome Center Heilbronn-Franken, Telefon 07131/3825444,
E-Mail: welcomecenter@heilbronn-franken.com

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
Jahresmeldung für 2020 prüfen: Bares Geld für die Rente
Im Laufe des ersten Quartals 2021 sollten Beschäftigte von ihren 
Arbeitgebern die Jahresmeldung für 2020 bekommen. Aus dieser 
Jahresmeldung geht hervor, wie lange die Arbeitnehmer beschäftigt 
waren und was sie verdient haben. Sie ist ein wichtiges Dokument für 
die Rentenversicherung, weil aus diesen Daten die spätere Rente be-
rechnet wird. Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg 
rät deshalb, alle Angaben genau zu prüfen und die Jahresmeldung 
gut aufzubewahren.
Wichtig sind Name, Geburtsdatum, Anschrift, Versicherungsnummer, 
Dauer der Beschäftigung und Bruttoverdienst. Wer Fehler entdeckt, 
sollte sich umgehend an den Arbeitgeber oder die Krankenkasse 
wenden und die Jahresmeldung berichtigen lassen. Denn fehlerhafte 
Angaben können bares Geld kosten und eine zügige Berechnung der 
späteren Rente erschweren.

Abteilung Tennis

Abrechnung der Arbeitsstunden
Für das Jahr 2020 wurden die geleisteten Arbeitsstunden abgerech-
net. Nicht geleistete Arbeitsstunden werden in den nächsten Tagen 
abgebucht.
Aufgrund der derzeitigen Situation wurde vom Ausschuss beschlos-
sen, die zu leistenden Arbeitsstunden von acht auf vier zu reduzieren.
Wir hoffen, dass wir in der kommenden Saision wieder aktiv Tennis 
spielen dürfen.

VdK Ortsverband Brettach

Corona-Sonderregeln für ärztlich verordnete Leistungen ver-
längert
Corona-Sonderregeln für ärztlich verordnete Leistungen gelten nun 
bis 31. März 2021. Ziel ist, direkte Arzt-Patienten-Kontakte möglichst 
gering zu halten. So kann eine Behandlung weiterhin auch per Video 
stattfinden, wenn aus therapeutischer Sicht möglich und der Patient 
einverstanden ist. Dies gilt auch für Soziotherapie und psychiatrische 
häusliche Krankenpflege. Folgeverordnungen für häusliche Kran-
kenpflege, Hilfs- und Heilmittel dürfen weiter auch nach telefonischer 
Anamnese ausgestellt werden. Voraussetzung ist, dass bereits zuvor 
aufgrund derselben Erkrankung eine unmittelbare persönliche Un-
tersuchung erfolgt ist. Die Verordnung kann per Post an Versicher-
te übermittelt werden. Gleiches gilt für Verordnungen von Kranken-
transporten und -fahrten. Heilmittel-Verordnungen bleiben auch dann 
gültig, wenn es zur Leistungsunterbrechung von mehr als 14 Tagen 
kommt. Zudem können Ärzte Folgeverordnungen für häusliche Kran-
kenpflege für bis zu 14 Tage rückwirkend verordnen. Alle vom Ge-
meinsamen Bundesausschuss (G-BA) beschlossenen befristeten 
Sonderregeln im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind 
unter www.g-ba.de/sonderregelungen-corona im Internet.
Peter Schumacher, Vorsitzender

Chorgemeinschaft Langenbeutingen
Grenzenlos / Sing mit / Kinderchor

Humor ist wenn man trotzdem lacht

Humor vom Chor!!!

Ein Bekannter fragt einen Tenor:

„Haben sich die Gesangsstunden denn für dich gelohnt?“

„Na, und ob! Ich konnte die Nachbarhäuser sehr 

preiswert erwerben!“

Foto: I.R.

Im Auftrag Bildungs- u. Sozialwerk Württemberg-Baden e.V.

LandFrauenverein Langenbeutingen

Absage Jahreshauptversammlung
Liebe LandFrauen,
leider müssen wir unsere Jahreshauptversammlung vom 11. März 
2021 auf unbestimmte Zeit verschieben. Alle anderen Veranstaltungs-
abende sind bis auf Weiteres abgesagt. Wir hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen, bleibt gesund!
Euer Vorstandsteam
Es gibt Berge, über die man hinüber muss, sonst geht der Weg nicht 
weiter.  (Ludwig Thoma)

Sonstige Bekanntmachungen
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• Verbraucherzentralen fordern verpflichtende Hinweise zu Aller-
genen und dazu, ob Produkte vor dem Verzehr erhitzt werden 
müssen

Mehlwürmer, Grillen und Co. sind neuartige Lebensmittel, deren Zu-
lassung in Europa überwiegend noch aussteht. Gleichzeitig machen 
Übergangsregelungen eine Vermarktung bestimmter Insektenpro-
dukte als Lebensmittel bereits jetzt möglich. Eine qualitative forsa-Be-
fragung im Auftrag der Verbraucherzentralen hat nun die Erwartungen 
von Verbraucher/-innen zu Speiseinsekten erfasst. Im Fokus standen 
Personen, die bereits insektenhaltige Lebensmittel essen oder bereit 
wären, diese zu probieren. Zusätzlich wurden Personen mit Allergien 
oder Lebensmittelunverträglichkeiten befragt.
Allergenes Potenzial von Insekten ist kaum bekannt
Vor allem Personen mit einer Unverträglichkeit gegen Krustentiere 
und Hausstaubmilben könnten auch auf Insekten allergisch reagie-
ren. Den meisten Befragten ist bekannt, dass verschiedene Lebens-
mittel Unverträglichkeiten und Allergien auslösen können. Spontan 
wird Insekten jedoch kein erhöhtes allergenes Potenzial zugeschrie-
ben. Die Teilnehmer/-innen der Befragung erwarten in Deutschland 
eine gut sichtbare Kennzeichnung auf der Verpackung. Insbesondere 
für Allergiker ist das ein wichtiger Aspekt.
„Das allergene Potenzial von Insekten ist bisher wenig erforscht und 
noch nicht abschließend geklärt. Daher erwarten wir von den Zulas-
sungsbehörden, dass es bei insektenhaltigen Lebensmitteln zukünftig 
einen verbindlichen Hinweis auf der Vorderseite der Verpackung gibt. 
Dieser muss eindeutig und gut erkennbar vor möglichen allergischen 
Reaktionen bei vorhandenen Allergien gegen Schalen- und Krusten-
tiere sowie Hausstaubmilben warnen“, sagt Sabine Holzäpfel von der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Verwendungshinweise
Wie man die neuartigen und unbekannten Insekten verwendet, sollte 
laut dieser Befragung auf der Verpackung stehen. Dass Insekten mit 
Keimen belastet sein können, ist vielen nicht bekannt. Ohne klare Anga-
ben zur Verwendung gehen die Befragten davon aus, dass sie das Pro-
dukt direkt verzehren können. Andernfalls wird ein konkreter Hinweis, 
etwa zur Erhitzung vor dem Verzehr, erwartet. „Das Ergebnis stützt 
unsere Forderung aus dem Marktcheck vom letzten Jahr. Es muss 
deutlich angegeben werden, ob ganze Insekten direkt verzehrt werden 
können oder zuvor erhitzt werden müssen“, so Sabine Holzäpfel. 
Werbeaussagen zu hohen Proteingehalten
Vor allem sportliche, männliche Teilnehmer erwarten aufgrund der 
Werbung höhere Proteingehalte von insektenhaltigen Lebensmitteln 
als von herkömmlichen. „Das trifft jedoch nicht auf alle insektenhalti-
gen Produkte zu, denn häufig ist nur ein geringer Anteil an Insekten 
enthalten“, so Sabine Holzäpfel. „Zudem sind Insekten sehr leicht und 
die tatsächliche Verzehrmenge gering.“
Links zum Thema 
• Podcast „Durchleuchtet - der Verbraucherfunk“: Insekten essen
• Zur Befragung: www.vz-bw.de/novel-food-studie 
• Marktcheck „Insekten essen“: www.vz-bw.de/node/51871 
• Infos zum Thema „Novel Food“: www.vz-bw.de/novel-food

Finanzamt Heilbronn
Verwaltungstechnische Umsetzung des Gesetzes zur Rückfüh-
rung des Solidaritätszuschlags
Ab Beginn des Jahres 2021 entfällt der Solidaritätszuschlag für die 
meisten Einkommensteuerpflichtigen. Er wird nur noch erhoben, 
wenn die festzusetzende Einkommensteuer als Bemessungsgrund-
lage des Solidaritätszuschlags den Betrag von 16.956 Euro bei Ein-
zelveranlagung bzw. 33.912 Euro bei Zusammenveranlagung über-
steigt. Oberhalb dieser Grenzen liegt eine „Milderungszone“, in der 
der Solidaritätszuschlag schrittweise an den vollen Satz von 5,5 % 
herangeführt wird. Mit der Milderungszone wird verhindert, dass bei 
Personen, deren Einkommensteuerschuld z.B. nur um wenige Euro 
über der Freigrenze liegt, gleich der volle Solidaritätszuschlagsatz zur 
Anwendung kommt. Die geschilderte Rechtslage gilt ab Anfang des 
Jahres 2021 und damit auch für die entsprechenden Vorauszahlun-
gen. In einzelnen Fällen konnten die Vorauszahlungen zum Solidari-
tätszuschlag in der Übergangszeit von der alten zur neuen Rechtsla-
ge ab dem Jahr 2021 noch nicht vollständig angepasst werden. Um 
sicherzustellen, dass bei Steuerpflichtigen, die Vorauszahlungen zur 
Einkommensteuer und zum Solidaritätszuschlag leisten, zum nächs-
ten Vorauszahlungstermin am 10. März 2021 keine Vorauszahlungen 
auf den Solidaritätszuschlag festgesetzt sind, werden in Baden-Würt-
temberg in einem ersten Schritt in den betroffenen Fällen die Voraus-
zahlungen für den Solidaritätszuschlag für 2021 auf 0 Euro herabge-
setzt. Hierzu erhalten alle Betroffenen sog. Abrechnungsmitteilungen.

Verbraucherzentralen starten kostenlosen Um-
tausch-Check 
Kann das zurück?
• Neuer Online-Service bietet Infos rund um Rückgabe, Garantie 

und Gewährleistung bei online oder stationär gekauften Produk-
ten

• Verbraucher:innen erhalten eine kostenlose erste Einschätzung 
zur Rechtslage in ihrem Fall

Im weiter andauernden Lockdown boomt der Online-Handel. Möch-
ten Verbraucher:innen dort erworbene Produkte umtauschen, zu-
rückgeben oder reparieren lassen, stehen sie vor zahlreichen rechtli-
chen Fragen. Abhilfe schafft ab sofort der neue Umtausch-Check der 
Verbraucherzentralen auf www.umtausch-check.de. Das kostenlose 
Online-Tool bietet eine erste rechtliche Einschätzung zum individuel-
len Fall. Kann ich das zurückgeben? Viele Verbraucher:innen kennen 
das: Die online bestellte Hose sah im Shop viel schöner aus und ge-
fällt nun doch nicht oder das kürzlich gekaufte Smartphone geht plötz-
lich kaputt. Laut einer repräsentativen Umfrage* hat fast jeder zweite 
Verbraucher in den letzten drei Jahren mindestens einen defekten Ar-
tikel reklamiert. Die Befragung zeigt allerdings auch, dass Betroffene 
häufig nicht oder nicht genau wissen, welche Rechte ihnen zustehen.
Für solche Fälle haben die Verbraucherzentralen den Umtausch-
Check entwickelt. „Auf der Seite erhalten Verbraucher:innen nach 
Eingabe einiger Informationen jederzeit eine kostenlose erste Ein-
schätzung zur Rechtslage in ihrem Fall“, sagt Oliver Buttler von der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. So verrät der Check zum 
Beispiel, ob ein Käufer die vor drei Wochen online bestellte Jogging-
hose noch zurückgeben kann oder nicht.
Auch abseits von online bestellter Ware deckt das Tool Fragen 
rund um Garantie und Gewährleistung ab. Geht beispielsweise die 
im Ladengeschäft erworbene Waschmaschine kaputt, erhalten 
Nutzer:innen auch hierfür rechtliche Erstinformationen und bei Bedarf 
Vorlagen für einen Brief an den Verkäufer oder Hersteller, mit dem sie 
ihre Rechte geltend machen können.
„Bleiben nach der Nutzung des Checks noch Fragen offen, hilft die 
Verbraucherzentrale vor Ort weiter“, so Buttler. Und wer sich ganz all-
gemein einen Überblick über die Unterschiede zwischen Rückgabe, 
Garantie und Gewährleistung verschaffen möchte, kann das eben-
falls auf www.umtausch-check.de mithilfe einer interaktiven Grafik 
tun. Die Grafik steht Journalisten zur freien Verfügung.
*Die genannten Zahlen wurden im Rahmen einer repräsentativen 
Onlinebefragung durch hopp-Marktforschung erhoben. Befragt wur-
den im Zeitraum vom 18. bis 28. September 2020 insgesamt 1.000 
deutschsprachige Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren. Konkrete 
Fragen zu oben genannten Aussagen:
„Denken Sie einmal an die letzten drei Jahre: Wie häufig haben Sie 
Ihr Gewährleistungsrecht in Anspruch genommen, d.h. einen defek-
ten Artikel beim Verkäufer reklamiert?“ (Auswahl: gar nicht 49 %, ein-
mal 20 %, zweimal 14 %, dreimal 7 %, viermal 2 %, fünfmal 1 %, 
sechs- bis zehnmal 1 %, weiß nicht/keine Angabe 4 %)
„Wenn Sie einen Artikel im Laden oder im Internet kaufen, haben Sie 
gewisse Rechte: Geht der Artikel innerhalb einer bestimmten Frist ka-
putt, können Sie diesen beim Verkäufer reklamieren. Welche der fol-
genden Aussagen zur aktuellen Gesetzgebung treffen Ihres Wissens 
nach in Deutschland zu?“ (Auswahl: Käufer erhalten eine Garantie 
auf den gekauften Artikel 65 %, Käufer erhalten ein Gewährleistungs-
recht auf den gekauften Artikel 55 %, weiß nicht/keine Angabe 4 %)
„Laut aktueller Gesetzgebung haben Käufer ein sogenanntes Ge-
währleistungsrecht für alle gekauften Artikel. Eine Garantie kann der 
Verkäufer freiwillig und zusätzlich geben. Wie lange gilt das Gewähr-
leistungsrecht ab dem Kauf Ihres Wissens nach?“ (Auswahl: 14 Tage 
24 %, 3 Monate 2 %, 6 Monate 7 %, 12 Monate 17 %, 24 Monate 39 
%, 36 Monate 2 %, weiß nicht/keine Angabe 9 %)
Der Umtausch-Check wurde unter Federführung der Verbraucher-
zentralen Brandenburg und Niedersachsen im bundesweiten Pro-
jekt „Wirtschaftlicher Verbraucherschutz“ erstellt, gefördert durch das 
Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz.

Mehr Kennzeichnung nötig - Befragen zu insekten-
haltigen Lebensmitteln 
Befragung im Auftrag der Verbraucherzentralen zeigt Verbrau-
chererwartungen zu insektenhaltigen Lebensmitteln
• Verbraucher/-innen haben hohe Erwartungen an Kennzeichnung 

und Sicherheit der Produkte
• Viele Teilnehmer/-innen der Befragung wissen nicht, dass Insek-

ten auch allergische Reaktionen auslösen können

Sonstige Bekanntmachungen
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In einem zweiten Schritt erfolgt in Fällen der „Milderungszone“ eine 
Neufestsetzung der Vorauszahlungen für den Solidaritätszuschlag. 
Der für das gesamte Jahr errechnete Solidaritätszuschlag wird da-
bei auf die Vorauszahlungen der folgenden drei Quartale des Jah-
res 2021 verteilt. Diese Neufestsetzungen werden mit Hochdruck 
durchgeführt. Die Vorauszahlungen für das Jahr 2021 werden mit der 
Einkommensteuerfestsetzung für das Jahr 2021 auf das endgültige 
Ergebnis angerechnet und haben somit nur einen vorläufi gen Cha-
rakter. Dabei kann es abhängig vom jeweiligen Einzelfall zu Erstattun-
gen oder Nachzahlungen kommen.
Eine Anfrage oder ein Antrag durch die Bürgerinnen und Bürger ist 
nicht notwendig. Allerdings sollten diejenigen, die die Vorauszahlun-
gen per Auftrag überweisen, den Eingang der o.g. Abrechnungsmit-
teilungen abwarten und überprüfen, um den Überweisungsbetrag 
gegebenenfalls anpassen zu können.

Sonstige Bekanntmachungen

SozialeDienste

- In gutenHänden -

Anzeige

Betreuung,BegleitungundHilfe imHaushalt
Cäcilienstraße 3, 74072Heilbronn
07131 6493916
www.paritaet-hn.de

EssenaufRädern
Happelstraße 17 a, 74074Heilbronn
07131 649390
www.paritaet-hn.de

EssenaufRädern&HauswirtschaftlicheHilfe ·DerParitätische

Die Aufgabe lautet, die leeren Felder so mit Ziffern von 1 bis 9 zu füllen, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem der kleinen 
3x3-Quadrate jede der Ziffern von 1 bis 9 genau einmal vorkommt. Die Auflösung des Rätsels finden Sie in den ePaper-Ausga-
ben der Amts- und privaten Mitteilungsblätter von Nussbaum Medien St. Leon-Rot unter lokalmatador.de/epaper.
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Sudoku
Nr. 9 | 2021 | mittel

little words
2x Tasse gepunktet
mit Lieblingsbuchstabe

little words
Weißes Sparschwein, personalisiert

19,99 € DEAL

17,99 €*
2%Cashback

little words
Glasflasche mit Bambusdeckel,
580 ml, personalisiert

little words
Glasflasche, 500 ml, gepunktet,
personalisiert

20,49 € DEAL

17,99 €*
2%Cashbackweitere

Varianten
verfügbar

weitere
Varianten
verfügbar

Anbieter der Woche

Diese und viele weitere Angebote auf:

*Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. eventueller Versandkosten. Nur solange der Vorrat reicht.
Produkte können von Abbildung abweichen. Für Druckfehler keine Haftung.

24,98 € DEAL

19,99 €*
2%Cashback

24,99 €*
2%Cashback

kaufi nbw.de/little-words  

„Echte Einzelstücke“
Der kleine inhabergeführter
Handmade-Shop hat sich auf
personalisierte Produkte und
Geschenkideen spezialisiert.

Alle Produkte werden liebe-
voll von Hand für dich in einer
kleinen Werkstatt vor Ort
veredelt und personalisiert.
Es wird designt, gedruckt,
gesägt, genäht, gemalt und
fotografiert - bei Little Words
kommt alles aus einer Hand.

In jeder exklusiven Dekora-
tions- und Geschenkidee

steckt jede Menge Herzblut
und Liebe zum Detail.Aus dei-
nen kreativen Ideen, deinen
Lieblingsfarben und deinem
Wunschtext entsteht ein ganz
persönliches Einzelstück.

Gute Qualität und eine hohe
Kundenzufriedenheit stehen
bei Little Words an erster
Stelle. Begeisterung für Ty-
pografie, für Design, das Ge-
stalten und Erschaffen, das
Persönliche und Besondere –
die kleine kreative Welt Little
Words.

Little Words
69168 Wiesloch

Kostenlose Lieferung bei Bestellungen über 20 €
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IMMOBILIEN

TRAUER

Hauptstraße 49 · 74196 Neuenstadt a.K.

 07139 5089657

bestattungshaus-himmelblau.de

Seit 1947, bereits in dritter

Generation, ist die Familie Maurer

auf den Friedhöfen der Region

für Sie tätig.

Anastasia und Dennis Maurer

Sie suchen einen Immobilienmakler Ihres Vertrauens? Dann sind
Sie bei uns richtig, denn wir verkaufen Ihre Immobilie erfolgreich.
Wir sind die erfahrenen Immobilienmakler in der Region und mit
Büros in den Landkreisen Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen
Heilbronn, Rems-Murr, Hohenlohe und Stuttgart sind wir auch in
Ihrer Nähe!

Mein Name ist Alexander Wöhrle und ich kümmere
mich um Ihre Immobilie als wäre sie meine eigene.
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen? Dann rufen
Siemich für einen unverbindlichen Termin an.

Spreuergasse 30, 70372 Stuttgart - Tel. 0711 - 888 26 27

Mehr Infos über uns unter www.neckartal.immo

Um veraltete Immobilien zu sanieren, müssen
Käufer oft mehrere zehntausend Euro aufwen-
den. Dies wird beim Erwerb von Wohneigen-
tum oft unterschätzt. Das Institut für Woh-
nen und Umwelt (IWU) hat untersucht,
welches Budget für welche Sanierungsarbeiten
nötig ist. Die Kostenersparnis wurde, jeweils
ausgehend vom aktuellen Energiepreis, über
25 Jahre mit einer realistischen Energiepreis-
steigerung von drei Prozent pro Jahr errechnet.

Sanierung lohnt sich insbesondere im Hinblick
auf die steigenden Heizkosten. Die Preise für
Heizöl sind von 2002 bis 2012 um elf Prozent
pro Jahr gestiegen. Der Preis für Erdgas stei-
gerte sich jährlich um fünf Prozent. Dies macht
sich in Ihrem Geldbeutel bemerkbar, da rund
72 Prozent des Energiebedarfs eines Haus-
haltes allein für die Heizung aufgewendet
werden.

Bekannt aus der

Fernseh-Werbung bei

RTL und n-tvWIR SUCHEN IHRE IMMOBILIE!

WIR SUCHEN:
• 3,5 bis 4-Zimmer-Wohnung bis 450.000 € für ein Beamtenehepaar
• RH oder DHH bis 650.000 € für Ingenieur mit Familie
• Freistehendes EFH bis 1 Mio. € für Ärzteehepaar mit Familie.

info@koenigskinder.de
www.koenigskinder.de

ODER VERKAUFEN SIE IHRE IMMOBILIE DIREKT
AN UNS –DISKRET, SCHNELL UND SICHER!
INFO-TELEFON: 0800 3 200 600

Königskinder Immobilien GmbH
Königstraße 62
70173 Stuttgart

Haussanierung - Teil 3 -

Gedanken und Augenblicke
werden uns an Dich erinnern,

glücklich und traurig machen
und nie vergessen lassen. EINE ANZEIGE HILFT SUCHEN!

| 29
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Großes attraktives Nussbaum Club
LEKI-Gewinnspiel
auf www.lokalmatador.de/vorteilsclub/gewinnspiele

Betriebe der NussbaumMedien ·Weil der Stadt · St. Leon-Rot · Bad Rappenau · Rottweil · Ebersbach an der Fils · Horb www.nussbaum-medien.de

Im März LEKI – Trekking- und
Nordic Walking-Stöcke gewinnen

Jeden
Monat

gewinnen

Unsere monatlichen exklusiven
Nussbaum Club-Gewinnspiele

April – 40 x2 1000gPackung
Kaffee ITALIANAPOLI
Teilnahmeschluss: 25.04.2021

5 x 1 Paar Nordic
Walking-Stöcke oder
5 x 1 Trekking-Stöcke des
Modells Makalu gewinnen*

Lösungswort:
WANDERN
Beginn: ab 01.03.2021

Teilnahmeschluss:
Sonntag, 28.03.2021

Hier geht’s zumGewinnspiel:
www.lokalmatador.de/webcode/vorteil-846

Weitere Teilnahmebedingungen und
sonstige Hinweise zu Gewinnspielen
finden Sie unter:
www.lokalmatador.de/teilnahmebedingungen

* Die Gewinner/-innen und andere Gewinnspiele finden
Sie auf www.lokalmatador.de. Zudem werden Sie über
Ihren Gewinn schriftlich benachrichtigt. Ausgeschlos-
sen von der Teilnahme sind Personen unter 18 Jahren
sowie Mitarbeiter des Verlages und deren Angehörige.
Die Teilnahme ist pro Person nur einmal möglich. Wei-
tere Teilnahmebedingungen und sonstige Hinweise zu
Gewinnspielen finden Sie unter: www.lokalmatador.de/
vorteilsclub/teilnahmebedingungen

Die Marke LEKI steht für Erfindergeist
und Ingenieurskunst. Es gilt der An-
spruch, das aktuell beste Produkt der
Welt in der jeweiligen Produktkategorie
zu entwickeln. Dazu gehören im Som-
mer Trekking, Nordic Walking, Cross
Trail und Trail Running sowie im Som-
mer Ski Alpin, Langlauf und Touring.
Sowohl im Sommer als auch im Winter
vertrauen zahlreiche Weltcupathleten
und Spitzensportler auf LEKI. Sie haben
die Möglichkeit, einen von jeweils zehn
Nordic Walking oder Trekking-Modellen

zu gewinnen und aktiv ins Jahr 2021 zu
starten! Sowohl Nordic Walking als auch
Trekking liegen aktuell voll im Trend.
Nordic Walking lässt sich direkt vor der
eigenen Haustüre alleine oder zu zweit
ausüben. Mit der richtigen Ausstattung
und Technik bringt der Sport viele ge-
sundheitliche Vorteile mit, denn beim
Nordic Walking werden 90 Prozent des
Körpers trainiert. Auch gewandert wird
momentan so viel wie nie zuvor. Mit dem
LEKI Makalu sind Sie sicher und komfortabel
in den Bergen unterwegs. Viel Glück!
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IMMOBILIEN-VERKÄUFE

VERSCHIEDENES

ÄRZTE

Nussbaum Medien arbeitet intensiv an der Zukunft der lokalen
Kommunikation. E-Commerce, BürgerApp mit personalisierten
Inhalten, Online-Marktplatz kaufinBW, Lokalmatador und eine
NussbaumCard zur Unterstützung unserer Print-Produkte sind
ein Teil unserer Strategie, die Nussbaum Medien in die Zukunft
führen. So können Nutzer lokale Inhalte zusätzlich über das
Smartphone personalisiert und ortsübergreifend lesen und orts-
ansässige Unternehmen erhalten eine weitere Plattform, sich zu
präsentieren.Wir stärkenHeimat!Werden Sie einTeil von uns!

Gehen Sie mit uns
in die Zukunft
der lokalen
Kommunikation!
550Mitarbeiter 380Orte 1,1Mio. Exemplare/Woche

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
mit Angaben zum frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihrer
Bruttogehaltsvorstellung unter Nennung der Stellenkennziffer
an personal@nussbaum-medien.de

Ihre Aufgaben
■ Telefonische Beratung und Betreuung unserer

Anzeigenkunden
■ Werbeverkauf für Print- und Online-Produkte
■ Kontinuierlicher Ausbau unseres Kundennetzwerks

und Pflege Ihres Kundenstamms
■ Erstellen von kundenindividuellen Angeboten
■ Sichere Auftragsabwicklung

Ihre Qualifikation
■ Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

wünschenswert
■ Gute EDV-Kenntnisse (MS Office)
■ Kommunikationsstärke sowie freundliches und

kompetentes Auftreten
■ Strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise
■ Berufserfahrung im Telefonverkauf erwünscht

Wir bieten Ihnen
■ Mitarbeit an der Zukunft der lokalen Informationen
■ Maßgeschneiderte Weiterbildungsmöglichkeiten an

der Nussbaum Akademie
■ Gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei einem

sozial engagierten Unternehmen
■ Flexible Arbeitszeiten und ein betriebliches

Gesundheitsmanagement

NussbaumMedien
Bad Rappenau GmbH & Co. KG
- Außenstelle Brackenheim -
Kirchenstr. 10, 74906 Bad Rappenau
www.nussbaum-medien.de

NMBRAC 002

Wir suchen zunächst für 12Monate befristet einen

Mediafachberater
im Innendienst (m/w/d)
inTeil- oder Vollzeit (20 – 39 Stunden/Woche)
am Standort Brackenheim

Infos und Anmeldung unter:
www.claudia-gugisch.de / info@claudia-gugisch.de

Stress? – Kann ichmit umgehen
Ressourcen-Training imOnline-Abendseminar
Beginn: 23. März 2021

ABSTATT Untere Drittelgasse 6

IM BAU · BEZUG MITTE 2022
Besichtigung Samstag, 06.03.21, 11 bis 12 Uhr

unverbindl. Illustration

WOHN(T)RÄUME IN DER NEUEN ORTSMITTE
Hochwertige Ausstattung in zentraler Lage mit idealer Infrastruktur.
Moderne Bauweise, zeitloses Design, KfW-Effizienzhäuser 55,
sichern Sie sich jetzt zusätzlich EUR 18.000,- Tilgungszuschuss!

16 Seniorenwohnungen, Beilsteiner Straße 8 +10
2 bis 3 Zimmer, 53 bis 84 m² Wohnfläche, barrierefrei mit Aufzug
und Tiefgarage, KP ab EUR 275.900,-. Betreuungsangebote durch
die Diakoniestation Schozach-Bottwartal e.V.

8 Eigentumswohnungen, Untere Drittelgasse 6. 2 bis 4
Zimmer, 47 bis 102 m² Wohnfläche, TG-Plätze, KP ab EUR 233.900,-.

Ein Projekt der HP Wohnresidenzen GmbH. Verkauf: Paulus
Wohnbau GmbH · www.paulus-wohnbau.de · Tel. 07144 889830

Praxis Dr. Häublein
Internist - Hausarzt - Neuenstadt

Die Praxis ist vom 15.3. bis
26.3.2021 geschlossen.

Vertretungen in Notfällen
Praxis Dr. Jakob, Telefon 2122 und der
Ärztlicher Notdienst, Telefon 116117

Hier könnte Ihre
AnzeIge

stehen!
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Großgartacher Straße 202
74080 Heilbronn
Tel. 07131 48 58 48
info@rehn-und-sohn.de

Stühle, Eckbänke und Garnituren neu beziehen

Ist Ihr Öltank in Ordnung?

• Sanierung
• Innenhüllen
• Ölumlagerung
• Tankreinigung
• Instandhaltung
• Modernisierung
• Ein- und Ausbau
• neue Tanksysteme
• Wassertankumrüstung
• TÜV-Mängelbeseitigung
• Tankdemontage/Entsorgung
• Fachbetrieb nach WHG §19

76698 Ubstadt-Weiher (Zeutern)
Industriestr. 74 · Tel. 07253 26312
www.tankschutz-rothermel.de

Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 07131 64 911-0
heilbronn@garant-immo.de
www.garant-immo.de

DAS erfolgreiche Makler-Team

in der Region

Angebot für Samstag, den 06.03.2021
und Mittwoch, den 10.03.2021

Schweinebauch auch als Steak mariniert kg 8,50 €
Gemischtes Hackfleisch kg 8,50 €
Rinderrouladen kg 15,50 €
Gutsleberwurst kg 10,00 €
Grillwurst und Schäler kg 10,50 €
Paprikalyoner kg 10,50 €
GerauchterHals kg 14,00 €

Hofmetzgerei Meister KG
Seehof 1 · 74626 Bretzfeld-Waldbach

Telefon 0177 /4974470
E-Mail: info@hofmetzgerei-meister.de

Öffnungszeiten:
mittwochs von 14–18 Uhr

und
samstags von 8–12 Uhr

Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Schlachtung und Produktion

Unterwww.nussbaum-medien.de/wahlwerbung haben
wir für Sie juristisch geprüfte Erläuterungen zum Thema
Wahlwerbung zusammengestellt.

www.nussbaum-medien.de

i

www.energiepunkt.life/EMMETT-Technik/Online-Info

Verspannungen, Muskelschmerzen?
Bewegungseinschränkungen? Jetzt:

kostenloses Info-Webinar
EMMETT-Technik

Hofmetzgerei Hack, 74243 Langenbeutingen
Bössingerstraße 1 · Tel. 07946 9486778

Fax 9486779

Hofmetzgerei Hack, Lindelberg
74629 Windischenbach · Tel. 079461639
Fax 3322 · Mi 9-13, Fr 9-18, Sa 8-14 Uhr

www.hofmetzgerei-hack.de

Angebot vom 01. - 06.03.2021
Mag. Siedfleisch,
vom hofeigenen Rind 100 g 1,10 €
Mag. Schweineschnitzel, auch paniert
- Tiere aus Freiluftstall - 100 g 1,05 €
Bunte Paprikalyoner 100 g 1,25 €
Schwarze Wurst im Ring / Pfefferschwarze 100 g 0,90 €
Bio Allg. Emmentaler 100 g 1,80 €

Das Besondere der Woche:
- vom Milch-Kalb: Braten, Schnitzel, gefüllte Kalbsbrust - frische Maultaschen

Aufgrund der aktuellen Lage können nun Vorbestellungen
- ohne viel Wartezeit - extra an einer separaten Kasse abgeholt werden.

GESCHÄFTSANZEIGEN
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